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bet-at-home.com AG
Düsseldorf

A K T I V S E I T E P A S S I V S E I T E
Vorjahr Vorjahr

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

Finanzanlagen I. Gezeichnetes Kapital 7.018.000,00 7.018.000,00
Anteile an verbundenen Unternehmen 10.871.313,19 10.871.313,19

II. Kapitalrücklage 7.366.000,00 7.366.000,00

B. Umlaufvermögen III. Bilanzverlust/-gewinn -965.132,10 17.877.414,36
13.418.867,90 32.261.414,36

I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände B. Rückstellungen

1. Forderungen gegen verbundene
Unternehmen 308.846,96 20.462.877,51 Sonstige Rückstellungen 88.124,34 147.440,00

2. Sonstige Vermögensgegenstände 110.899,53 244.687,38
419.746,49 20.707.564,89

C. Verbindlichkeiten
II. Guthaben bei Kreditinstituten 2.169.754,07 1.554.196,09

2.589.500,56 22.261.760,98 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 999,60 38.361,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

C. Rechnungsabgrenzungsposten 103.842,40 207.808,44 EUR 999,60 (Vorjahr EUR 38.361,37)
2. Sonstige Verbindlichkeiten 56.664,31 893.666,88

davon aus Steuern 57.663,91 932.028,25
EUR 50.415,15 (Vorjahr EUR 141.907,05)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
EUR 4.749,16 (Vorjahr EUR 6.516,83)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 56.664,31 (Vorjahr EUR 758.136,86)

13.564.656,15 33.340.882,61 13.564.656,15 33.340.882,61

  Bilanz
zum

31. Dezember 2021

31.12.2021 31.12.2021
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bet-at-home.com AG
Düsseldorf

Vorjahr
EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 832.962,67 1.051.816,26
2. Sonstige betriebliche Erträge 72.745,96 67.410,57
3. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -1.339.786,95 -2.123.960,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung -123.775,21 -149.060,86
davon für Altersversorgung -1.463.562,16 -2.273.020,97
EUR 13.574,28 (Vorjahr EUR 17.902,87)

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.023.181,58 -1.110.943,84

5. Erträge aus Beteiligungen 148.587,00 20.199.880,00
davon aus verbundenen Unternehmen
EUR 148.587,00 (Vorjahr EUR 20.199.880,00)

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 35.052,00 170.161,98
davon aus verbundenen Unternehmen
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -10.764,42 -3.905,54
davon an verbundene Unternehmen
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 110.614,07 -223.984,27
9. Ergebnis nach Steuern = Jahresergebnis -1.297.546,46 17.877.414,19

10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 332.414,36 0,17

11. Bilanzverlust/-gewinn -965.132,10 17.877.414,36

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

01.01. - 31.12.2021

 2884691/40012750
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bet-at-home.com AG, Düsseldorf
Anhang für das Geschäftsjahr 2021

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die bet-at-home.com AG hat ihren Sitz in Düsseldorf und ist beim Handelsregister B
des Amtsgerichts Düsseldorf unter der Registernummer HRB 52673 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den ein-
schlägigen Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft ist gemäß
§ 267 Abs. 3 S. 2 HGB in Verbindung mit § 264d HGB aufgrund der Zulassung ihrer
Aktien zu einem organisierten Markt (Frankfurter Wertpapierbörse) eine große Kapi-
talgesellschaft.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vor-
schriften und sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige
Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der
voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend
den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Die Nutzungsdauer der Sachan-
lagen beträgt drei bis fünf Jahre.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bewertung der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte
in Höhe des Nennwerts.

Die aktive Rechnungsabgrenzung betrifft Ausgaben des Geschäftsjahres, die Auf-
wendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.
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Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet
und berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und
ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Auf- oder
Abzinsungen waren nicht erforderlich.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem
Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang).

Die Finanzanlagen umfassen ausschließlich die Beteiligung an der bet-at-home.com
Entertainment GmbH, Linz (Österreich).

Die sonstigen Vermögensgegenstände und die Forderungen gegenüber verbunde-
nen Unternehmen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Das Gezeichnete Kapital beträgt am 31. Dezember 2021 EUR 7.018.000,00 (Vor-
jahr: EUR 7.018.000,00) und ist in 7.018.000 Stück Inhaberaktien mit einem rechne-
rischen Anteil am Gezeichneten Kapital in Höhe von EUR 1,00 pro Stückaktie einge-
teilt. Die Kapitalrücklage beträgt am 31. Dezember 2021 EUR 7.366.000,00 (Vorjahr:
EUR 7.366.000,00). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18. Mai 2021 ermächtigt, das Gezeichnete Kapital der Gesellschaft bis zum
17. Mai 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 1.403.600,00 durch
ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 1.403.600 auf den Inhaber lautende Stück-
aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).

Die sonstigen Rückstellungen betreffen mit EUR 88.124,34 (Vorjahr:
EUR 147.440,00) Aufwendungen aus der Rechts- und Steuerberatung sowie der
Abschlussprüfung. Die Rückstellungen weisen eine Restlaufzeit von unter einem
Jahr auf.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbind-
lichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
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Die Umsatzerlöse umfassen Erträge aus der Weiterbelastung von Kosten in Höhe
von EUR 832.962,67 (Vorjahr: EUR 1.051.816,26).

Der Personalaufwand betrifft ausschließlich die beiden Vorstandsmitglieder.

Die Erträge aus Beteiligungen resultieren in Höhe von EUR 148.587,00 (Vorjahr:
EUR 154.880,00) aus dividendenähnlichen Erträgen von verbundenen maltesischen
Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2021 wurde von der bet-at-home.com Entertainment
GmbH keine Dividende ausgeschüttet (Vorjahr: EUR 20.045.000,00).

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag umfassen eine Erstattung der Körper-
schaftsteuer für das Kalenderjahr 2018.

IV. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht. Die Gesellschaft hat keine
Arbeitnehmer.

Die Betclic Everest Group SAS, Paris (Frankreich), stellt als Mutterunternehmen der
Gesellschaft einen Konzernabschluss für den größten und kleinsten Kreis von Unter-
nehmen auf, in den der Jahresabschluss der Gesellschaft einbezogen wird.

Gleichberechtigte Mitglieder des Vorstands waren im Geschäftsjahr 2021:

- Franz Ömer, Dipl.-Ingenieur, Vorstandsmitglied, Ansfelden (Österreich);

- Michael Quatember, Magister, Vorstandsmitglied, Linz (Österreich).

Mit Wirkung zum 21. Februar 2022 wurde Herr Marco Falchetto, Magister, Vorstands-
mitglied, Linz (Österreich), zum Vorstandsmitglied bestellt.

Das Vorstandsmitglied Franz Ömer ist Mitglied des Aufsichtsrats der Athos Immobi-
lien AG, Linz (Österreich).

Angaben zur Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats der bet-at-
home.com AG sind im Vergütungsbericht individualisiert dargestellt. Der Vergütungs-
bericht wird auf der Website der Gesellschaft unter https://www.bet-at-
home.ag/de/corporategovernance veröffentlicht.
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Die Vorstandsmitglieder Franz Ömer und Michael Quatember wurden von Konzern-
gesellschaften im Geschäftsjahr 2021 mit fixen Bezügen in Höhe von 1.020 TEUR
(Vorjahr: 1.020 TEUR) und mit variablen Bezügen in Form eines Managementbonus
in Höhe von 934 TEUR (Vorjahr: 1.090 TEUR) vergütet. Darüber hinaus wurde von
einer Konzerngesellschaft eine Vergütung für Beratungsleistungen in Höhe von
400 TEUR (Vorjahr: 400 TEUR) gezahlt. Für die Geschäftsjahre 2019 bis 2021
wurde pro Vorstandsmitglied eine aktienbasierte Vergütung vereinbart, welche sich
jeweils anhand eines fixen Prozentsatzes auf die Differenz zwischen dem Durch-
schnittskurs der Aktie im Beobachtungszeitraum des jeweiligen Geschäftsjahres und
einem Referenzkurs (bezogen auf die Gesamtzahl der Aktien) berechnet. Für das
Geschäftsjahr 2020 wurden die Kriterien der aktienbasierte Vergütungskomponente
nicht erreicht. Demnach wurde in 2021 auch keine Vergütung ausbezahlt (Vorjahr:
410 TEUR).

Zufluss (in EUR)

DI Franz Ömer Mag. Michael Quatember

Vorstand Vorstand

2021 2020 2021 2020

Festvergütung 600.000,00 600.000,00 420.000,00 420.000,00
Beratungsleistungen 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
Summe 1.000.000,00 1.000.000,00 420.000,00 420.000,00
Einjährige variable Vergütung 384.001,74 471.500,24 384.001,74 471.500,24

Langfristiger Managementbonus 83.205,92 73.748,42 83.205,92 73.748,42
Aktienbasierte Vergütung 0,00 204.876,53 0,00 204.876,53

Mehrjährige variable Vergütung 83.205,92 278.624,95 83.205,92 278.624,95
Summe 467.207,66 750.125,19 467.207,66 750.125,19
Versorgungsaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtvergütung 1.467.207,66 1.750.125,19 887.207,66 1.170.125,19

Die Gesellschaft hat darüber hinaus im Geschäftsjahr 2021 Kosten einer Unfallver-
sicherung in Höhe von 1 TEUR (Vorjahr: 1 TEUR) zugunsten eines Vorstandsmit-
glieds übernommen und trug die Kosten der nach dem österreichischen Betrieblichen
Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) anfallenden Beiträge in
Höhe von 14 TEUR (Vorjahr: 18 TEUR).
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Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2021 folgende Mitglieder an:

- Martin Arendts, MBL-HSG, Rechtsanwalt, Grünwald (Vorsitzender);

- Véronique Giraudon, Vorstand, Paris (Frankreich) (stellvertretende Vorsit-
zende);

- François Riahi, Vorstand, Paris (Frankreich) (seit 18. Mai 2021);

- Nicolas Béraud, Vorstand, Bordeaux (Frankreich) (bis 18. Mai 2021).

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats Martin Arendts ist Mitglied des Aufsichtsrats der
FIVV Finanzinformation & Vermögensverwaltung AG, München.

Das Aufsichtsratsmitglied François Riahi ist Mitglied des Aufsichtsrats der Betclic
Everest Group SAS, Paris (Frankreich), der Banijay Group SAS, Paris (Frankreich),
der Estoublon Holding SASU, Paris (Frankreich) sowie der LOV Hotel Collection Hol-
ding SASU, Paris (Frankreich).

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhielt im Geschäftsjahr 2021 eine feste Vergü-
tung in Höhe von 40 TEUR (Vorjahr: 40 TEUR). Im Vorjahr erhielt ein ehemaliges
Aufsichtsratsmitglied 10 TEUR. Zudem wurden notwendige Auslagen erstattet. Frau
Giraudon, Herr Riahi und Herr Béraud haben im Geschäftsjahr 2021 auf ihre Vergü-
tung verzichtet.

Gewährte Zuwendungen (in EUR)

DI Franz Ömer Mag. Michael Quatember

Vorstand Vorstand

2020 2021 2021 (Min) 2021 (Max) 2020 2021 2021 (Min) 2021 (Max)

Festvergütung 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00

Beratungsleistungen 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00

Einjährige variable Vergütung 384.001,74 0,00 0,00 573.750,00 384.001,74 0,00 0,00 573.750,00

Langfristiger Managementbonus 83.205,92 0,00 0,00 101.250,00 83.205,92 0,00 0,00 101.250,00

Aktienbasierte Vergütung 0,00 0,00 0,00 10.675.000,00 0,00 0,00 0,00 4.875.000,00

Mehrjährige variable Vergütung 83.205,92 0,00 0,00 10.776.250,00 83.205,92 0,00 0,00 4.976.250,00

Summe 467.207,66 0,00 0,00 11.350.000,00 467.207,66 0,00 0,00 5.550.000,00

Versorgungsaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtvergütung 1.467.207,66 1.000.000,00 1.000.000,00 12.350.000,00 887.207,66 420.000,00 420.000,00 5.970.000,00
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Im Geschäftsjahr 2021 wurden Beteiligungen an folgenden Unternehmen gehalten:

Firma, Sitz Eigenkapital
EUR

Jahresergebnis

EUR
Anteil am Kapital 31.12.2021 01.01. - 31.12.2021

bet-at-home.com Entertainment GmbH,

Linz (Österreich)
unmittelbar 100 % 17.736.766,10 -8.983.342,18

bet-at-home.com Holding Ltd., Portomaso

(Malta)

unmittelbar 2 %

mittelbar 100 %
7.623.986,32 6.075.943,78

bet-at-home.com Entertainment Ltd., Porto-

maso (Malta)

unmittelbar 2 %

mittelbar 100 %
-14.492.185,18 -14.732.535,23

bet-at-home.com International Ltd., Porto-

maso (Malta)

unmittelbar 2 %

mittelbar 100 %
-307.732,22 -234.159,65

bet-at-home.com Internet Ltd., Portomaso

(Malta)

unmittelbar 2 %

mittelbar 100 %
99.991,21 7.428.981,26

Jonsden Properties Ltd., Gibraltar mittelbar 100 % 298.446,07 -10.619,99

Mitteilungen nach § 33 Abs. 1 S. 1 WpHG im Geschäftsjahr 2021

Der Gesellschaft sind im Geschäftsjahr 2021 keine Stimmrechtsmitteilungen zuge-
gangen.

V. Schlusserklärung gemäß § 312 Abs. 3 AktG

Der Vorstand erklärt gemäß § 312 Abs. 3 AktG, dass die Gesellschaft nach den
Umständen, die ihr in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem das Rechtsgeschäft vor-
genommen wurde, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung
erhielt. Maßnahmen im Sinne des § 312 Abs. 1 AktG wurden weder getroffen noch
unterlassen.

VI. Wesentliche Vorgänge nach dem Bilanzstichtag

Mangels positiver Fortführungsprognose wurde am 23. Dezember 2021 ein gericht-
liches Abwicklungsverfahren („winding up by the court“) über die bet-at-home.com
Entertainment Ltd. beantragt, zumal diese nicht mehr in der Lage ist, ihre
Verbindlichkeiten durch bestehende oder eigenständig generierte Mittel zu bedienen.
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Am 14. Februar 2022 fand eine Anhörung zum Antrag einer gerichtlichen Abwicklung
(winding-up) der bet-at-home.com Entertainment Ltd. vor der First Hall, Commercial
Division (Kammer für Handelsrecht des Zivilgerichts) in Malta statt. Es wurden in der
Anhörung vom 14. Februar 2022 keine Beschlüsse gefasst. Die nächste Anhörung
wird am 13. Mai 2022 stattfinden.

Mit Wirkung zum 21. Februar 2022 wurde Herr Marco Falchetto zum
Vorstandsmitglied der bet-at-home.com AG bestellt. Herr Franz Ömer wird zum
regulären Ablauf seiner Bestellung Ende Februar 2022 und auf eigenen Wunsch aus
dem Vorstand ausscheiden. Zu diesem Zeitpunkt wird ebenfalls Herr Michael
Quatember zum regulären Ablauf seiner Bestellung und auf eigenen Wunsch aus
dem Vorstand ausscheiden.

Darüber hinaus sind keine weiteren Ereignisse im Zeitraum zwischen dem Ende des
Geschäftsjahres 2021 und der Aufstellung des Jahresabschlusses eingetreten, die
den Geschäftsverlauf oder die Lage der Gesellschaft wesentlich beeinflussen
könnten.

VII. Erklärung gemäß § 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance
Kodex

Vorstand und Aufsichtsrat der bet-at-home.com AG haben die für börsennotierte
Gesellschaften vorgeschriebene Erklärung nach § 161 AktG abgegeben und den
Aktionären zugänglich gemacht. Die Erklärung ist auf der Investor Relations Website
www.bet-at-home.ag unter der Rubrik Corporate Governance veröffentlicht.
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VIII. Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungs-
legungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermit-
telt und im Zusammengefassten Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des
Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird sowie die
wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesell-
schaft beschrieben sind.

Düsseldorf, den 25. Februar 2022

…………………………………...                               ……………………………………
        Dipl.-Ing. Franz Ömer                                   Mag. Michael Quatember

                                           .………………………………….
Mag. Marco Falchetto



bet-at-home.com AG
Düsseldorf

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2021

Stand Stand Stand Stand
01.01.2021 Zugänge Umbuchungen Abgänge 31.12.2021 01.01.2021 Zugänge Umbuchungen Abgänge 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

  I. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

Sonstige Betriebs- und Geschäfts-
ausstattung 2.374,57 0,00 0,00 0,00 2.374,57 2.374,57 0,00 0,00 0,00 2.374,57 0,00 0,00

II. Finanzanlagen

Anteile an verbundenen
Unternehmen

bah Entertainment GmbH 10.871.313,19 0,00 0,00 0,00 10.871.313,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.871.313,19 10.871.313,19

10.873.687,76 0,00 0,00 0,00 10.873.687,76 2.374,57 0,00 0,00 0,00 2.374,57 10.871.313,19 10.871.313,19

Anschaffungs- und Herstellungskosten kumulierte Abschreibungen Buchwerte

 2884691/40012750  9
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Zusammengefasster Lagebericht 2021
bet-at-home.com AG, Düsseldorf

A. Grundlagen des Konzerns

A.1 Geschäftsmodell

Der bet-at-home.com AG Konzern ist über seine operativen maltesischen Konzerngesellschaften in

den Bereichen Online-Sportwetten und Online-Gaming tätig und zählt mit mehr als 5,5 Millionen re-

gistrierten Kunden zu den erfolgreichsten Anbietern Europas.

Das vielfältige Angebot auf www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Casino, Games und Virtual

Sports. Allein das Sportwettenangebot umfasste im Geschäftsjahr 2021 über 1.000.000 Events zu

mehr als 50 Sportarten, davon 206.000 Live-Events. bet-at-home verfügt über Gesellschaften in

Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Zum 31. Dezember 2021 trugen 260 Mitarbeiter zur

Entwicklung des Konzerns bei.

Neben einigen Ländern Osteuropas sind insbesondere der deutschsprachige Raum und einzelne

Länder Westeuropas Märkte von zentraler Bedeutung.

Die verschiedenen Online-Sportwetten- und Online-Glücksspiellizenzen werden von den maltesi-

schen Konzerngesellschaften gehalten. Diese Lizenzen berechtigen das Unternehmen in den Absatz-

märkten Deutschland, Westeuropa, Osteuropa und in weiteren Ländern jeweils zur Veranstaltung und

zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos.

Die Konzernstruktur des bet-at-home.com AG Konzerns im Detail

Die bet-at-home.com AG, Düsseldorf, als Muttergesellschaft notiert im regulierten Markt der Frank-

furter Wertpapierbörse im Marktsegment Prime Standard. Das operative Geschäft wird ausschließlich

von den mittelbaren Beteiligungsunternehmen betrieben.

Die bet-at-home.com AG hält 100 % an der bet-at-home.com Entertainment GmbH. Dieses Unter-

nehmen mit Sitz in Linz/Österreich ist vor allem für den ständigen Technologietransfer innerhalb des

Konzerns sowie für die Weiterentwicklung der selbst erstellten Software verantwortlich und erbringt

Dienstleistungen für andere Konzerngesellschaften. Über die bet-at-home.com Holding Ltd. mit Sitz

in St. Julian’s, Malta hält das Unternehmen seine internationalen Lizenzen für Online-Sportwetten
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sowie Online-Glücksspiellizenzen für Casino, Games, Poker und Virtual Sports.

Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest Group SAS, Paris/Frankreich, einer

französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten.

A.2 Entwicklungstätigkeiten

Zu den wichtigsten Assets im Konzern gehört eine funktionierende, auf dem neuesten Stand der

Technik basierende Software, die seit Anbeginn ständig intern ausgebaut und weiterentwickelt wird.

Im Januar 2021 lag der Fokus der Softwareentwicklung auf der Erstellung einer Plattform für den

deutschen Markt, welche die Bedingungen der deutschen Sportwettenkonzession sowie die Anpas-

sung des Online-Casino-Angebots an die deutsche Übergangsregulierung bis zum Start des Lizen-

zierungsprozess Mitte 2021 abbildet. Darüber hinaus wurden die „Seamless-Wallet“-Lösungen wei-

terentwickelt, die aus Kundensicht den Transfer zwischen unterschiedlichen Zahlungsmodalitäten ei-

nerseits sowie die Implementierung innovativer Produktlösungen andererseits in der Zukunft ermög-

lichen. Parallel wurden Sportwetten- und Casino-Produkte für die Mobile- und Desktop-Plattform lau-

fend ausgebaut und optimiert. Der wesentliche Faktoreinsatz in diesem Bereich sind die IT-Mitarbeiter

selbst. Eine Aktivierung von Eigenleistungen nach IAS 38 erfolgt nicht, da die Voraussetzungen des

IAS 38.57 nicht erfüllt sind.

B. Wirtschaftsbericht

B.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Aus den bisherigen Erfahrungen in wesentlichen Märkten des bet-at-home.com AG Konzerns lässt

sich ableiten, dass die Geschäftsentwicklung im Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Bereich

weitestgehend unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in dem jeweiligen Markt ist.

Der Vorstand geht davon aus, dass sich der Gesamtmarkt für Sportwetten und Glücksspiele auch in

Zukunft langfristig positiv entwickeln wird. Die branchenbezogenen regulatorischen Rahmenbedin-

gungen in den europäischen Mitgliedsstaaten sind von zunehmenden Bestrebungen gekennzeichnet,

Lizenzsysteme für private Anbieter von Online-Glücksspiel und Online-Sportwetten zu etablieren,

wodurch nationale Lizenzen einzelner Länder immer mehr an Bedeutung gewinnen werden. Dem

steht allerdings auch das Risiko in einzelnen Ländern gegenüber, private Glücksspielanbieter von

Produktsegmenten auszusperren, zumal vereinzelt derartige europarechtswidrige Maßnahmen aus-

drücklich vorgesehen sind.
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Die Durchdringung der Zielgruppe mit mobilen Endgeräten, Mobile-Gaming als innovativer Vertriebs-

kanal sowie demografische Trends und eine zunehmende Online-Affinität werden bei neuen Marktein-

tritten als fördernde Faktoren immer mehr zum Tragen kommen.

B.2 Geschäftsverlauf

(1) Wesentliche Ereignisse im Geschäftsjahr 2021

Im Februar 2021 setzte die bet-at-home.com Internet Ltd. die Bedingungen der im November 2020

erhaltenen bundesweiten Sportwettenlizenz im Kernmarkt Deutschland mittels Implementierung ei-

ner eigenen Deutschland-Plattform für deutsche Kunden um. Gesetzliche Auflagen wie beispiels-

weise ein aufwändiger Registrierungsprozess sowie ein eingeschränktes Wettangebot wirkten sich

negativ auf die Kundenaktivität insbesondere im ersten Halbjahr 2021 aus, sodass die Fußball-Euro-

pameisterschaft hinter den Erwartungen blieb. Wenngleich durch die Lizenzierung langfristige

Rechtssicherheit im Kernmarkt Deutschland gewonnen werden konnte, leidet die Attraktivität des ver-

bleibenden lizenzierbaren Online-Gaming Angebots in Deutschland unter den Limitierungen und be-

hördlichen Auflagen. So blieb auch das Segment Online-Gaming durch das Verbot von populären

Spielen wie beispielsweise Roulette und Blackjack unter den Erwartungen.

In Polen hatten die Konzerngesellschaften bet-at-home.com Internet Ltd. und bet-at-home.com En-

tertainment Ltd. ursprünglich ihr Angebot trotz Vollzugsbestrebungen (beispielsweise IP-Blocking und

Payment-Blocking Maßnahmen) der Behörden seit Juli 2017 aufrecht erhalten und sind gegen die

diskriminierenden Regelungen gerichtlich vorgegangen. Um keinen Ausschluss von künftigen mögli-

chen Lizenzierungsverfahren in Polen nach sich zu ziehen, hat der Konzern per Ende Mai 2021 sein

Angebot vom polnischen Markt - zumindest temporär - zurückgezogen, woraus sich ein über die bis-

herigen Beschränkungen in Polen hinausgehender negativer Umsatz- und ergebniswirksamer Ein-

flussfaktor im Geschäftsjahr 2021 ergab.

Hauptsächlich war das Geschäftsjahr 2021 allerdings geprägt durch zunehmende rechtliche Ausei-

nandersetzungen im Spannungsfeld der Grundfreiheiten innerhalb der Europäischen Union und den

nationalen Monopolvorschriften. Insbesondere in Österreich hat die Zunahme an Kundenklagen auf

Erstattung von Spielverlusten im Online-Casino zu massiven Belastungen des Konzerns geführt. Ob-

wohl der bet-at-home.com AG Konzern das Online-Casino Monopol der nationalen österreichischen

Glücksspielregelung nach wie vor als europarechtswidrig erachtet und demnach die maltesische bet-

at-home.com Entertainment Ltd. - somit jene Konzerngesellschaft, deren wesentlichste Geschäftstä-

tigkeit der Betrieb von Online-Casino war - als rechtmäßigen Online-Casino Anbieter (auch) für Kun-
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den aus in Österreich sieht, ist aufgrund eines Beschlusses des österreichischen Obersten Gerichts-

hofs seit Oktober 2021 unklar, ob der bet-at-home.com AG Konzern seine Rechtsauffassung schon

in absehbarer Zeit vor österreichischen Gerichten durchsetzen kann. Als Folge daraus wurde im Ok-

tober 2021 das Angebot des Online-Casinos für Kunden aus Österreich durch die bet-at-home.com

Entertainment Ltd. eingestellt.

Um die Kostenstruktur des Konzerns an die gesunkenen Umsatzerlöse anzupassen, haben Vorstand

und Aufsichtsrat Anfang Dezember 2021 eine Restrukturierung der österreichischen Konzern-Dienst-

leistungsgesellschaft verabschiedet. Der Restrukturierungsplan sieht Maßnahmen vor, welche aus

einem Effizienzsteigerungs- und Kostensenkungsprogramm bestehen und eine einmalige Reduktion

von 65 Beschäftigten umfassen.

Nachdem auch zum Ende des Geschäftsjahres 2021 nicht absehbar war, ob das Online-Casino auch

für Kunden aus Österreich zeitnah wieder angeboten werden kann, war eine wirtschaftliche Fortfüh-

rung der bet-at-home.com Entertainment Ltd. nicht möglich.

Mangels positiver Fortführungsprognose wurde am 23. Dezember 2021 ein gerichtliches Abwick-

lungsverfahren („winding up by the court“) über diese maltesische Gesellschaft beantragt, zumal diese

nicht mehr in der Lage ist, ihre Verbindlichkeiten durch bestehende oder eigenständig generierte Mit-

tel zu bedienen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Zusammengefassten Lageberichts hat das zuständige Gericht

in Malta noch nicht rechtskräftig entschieden.

Wie unterjährig über Adhoc-Mitteilungen bekanntgegeben, konnte die ursprüngliche Prognose für das

Geschäftsjahr 2021 mit einem Brutto-Wett- und Gamingertrag zwischen 106 Mio. EUR und 118 Mio.

EUR sowie einem EBITDA zwischen 18 Mio. EUR und 22 Mio. EUR aufgrund der vorgehend erläu-

terten negativen Einflussfaktoren im Geschäftsjahr 2021 nicht erzielt werden.

(2) Personal- und Sozialbereich

Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl (ohne Vorstand) im Konzern beträgt im Geschäftsjahr 2021

272 (Vorjahr: 289). Zum Bilanzstichtag 2021 beschäftigte der Konzern 260 Mitarbeiter (Vorjahr: 284).

Trotz eines im Dezember 2021 angekündigten Restrukturierungsplans, der auch die ordentliche Kün-

digung von 65 Beschäftigten im Konzern umfasst, bleibt die zielorientierte Personalentwicklung un-

serer hochqualifizierten Mitarbeiter die Grundlage für die weitere Entwicklung des Konzerns. Darüber

hinaus gilt die intensive fachliche Weiterbildung als zentraler Grundstein der Personalentwicklung.
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B.3 Lage des Konzerns

B.3.1 Ertragslage

Sämtliche Angaben zur Ertragslage beziehen sich auf den fortgeführten Geschäftsbereich. Zu detail-

lierten Ausführungen zum aufgegebenen Geschäftsbereich wird explizit auf den Konzernanhang Ab-

schnitt V. „Aufgegebener Geschäftsbereich (IFRS 5)“ verwiesen. Die Vorjahreszahlen wurden ent-

sprechend angepasst.

Der Bruttoertrag aus Online-Sportwetten (Wetteinsätze abzüglich Auszahlungen für Kundengewinne)

aus dem fortgeführten Geschäftsbereich liegt im Geschäftsjahr 2021 mit 56,6 Mio. EUR über dem

Vorjahresniveau (Vorjahr: 52,6 Mio. EUR).

Der Bruttoertrag aus Online-Gaming (Gamingeinsätze abzüglich Auszahlungen für Kundengewinne)

aus dem fortgeführten Geschäftsbereich erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 2,8 Mio. EUR

(Vorjahr: 2,0 Mio. EUR). Online-Gaming beinhaltet die Produkte Casino, Games und Virtual Sports.

Somit belaufen sich die Brutto-Wett- und Gamingerträge aus dem fortgeführten Geschäftsbereich im

Geschäftsjahr 2021 auf 59,3 Mio. EUR und somit über Vorjahresniveau (Vorjahr: 54,6 Mio. EUR). Der

Brutto-Wett- und Gamingertrag stellt dabei einen sehr wesentlichen finanziellen Leistungsindikator für

den Konzern dar.

Die in verschiedenen Ländern abzuführenden Wettgebühren beziehungsweise Wettsteuern und

Glücksspielabgaben haben das Geschäftsjahr 2021 mit 11.737 TEUR (Vorjahr: 9.537 TEUR) ergeb-

nismindernd beeinflusst. Darüber hinaus führen Umsatzsteuerregelungen für Anbieter elektronischer

Dienstleistungen zu einer Ergebnisbelastung in Höhe von 45 TEUR (Vorjahr: 157 TEUR).

Unter Berücksichtigung dieser Wettsteuern und Glücksspielabgaben sowie der steuerlichen Belas-

tungen im Rahmen der Umsatzsteuerregelungen für Anbieter elektronischer Dienstleistungen wurde

im Geschäftsjahr 2021 ein Netto-Gaming-Ertrag von 47,6 Mio. EUR erzielt (Vorjahr: 44,9 Mio. EUR).
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Im Geschäftsjahr 2021 stellt sich die Ertragslage wie folgt dar:

01.01.- 01.01.-
31.12.2021 31.12.2020

TEUR TEUR
angepasst

Brutto-Wett- und Gamingerträge 59 347 54 623
Netto-Wett- und Gamingerträge 47 564 44 929
Betriebsleistung 51 565 48 586
EBT (Earnings Before Taxes) *) 11 432 11 032
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) **) 11 673 11 158
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation
and Amortisation) ***)

13 970 13 180

*)    entspricht dem Ergebnis vor Steuern gemäß Gewinn- und Verlustrechnung
**)   EBT abzüglich Finanzergebnis gemäß Gewinn- und Verlustrechnung
***)  EBIT zuzüglich Abschreibungen gemäß Gewinn- und Verlustrechnung

Der Werbeaufwand beläuft sich im Geschäftsjahr 2021 auf 11.867 TEUR (Vorjahr: 8.842 TEUR). Der

gesteigerte Werbeaufwand resultiert aus international angelegten Werbekampagnen in Form von TV-

Spots, Plakaten und Onlinemedien im Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft im Juni

und Juli 2021. Der Personalaufwand reduzierte sich im Geschäftsjahr 2021 marginal um 1.069 TEUR

auf 18.604 TEUR.

B.3.2 Finanzlage

Sämtliche Angaben zur Finanzlage beziehen sich auf den fortgeführten Geschäftsbereich. Zu detail-

lierten Ausführungen zum aufgegebenen Geschäftsbereich wird explizit auf den Konzernanhang Ab-

schnitt V „Aufgegebener Geschäftsbereich (IFRS 5)“ verwiesen. Die Vorjahreszahlen wurden entspre-

chend angepasst.

Zum 31. Dezember 2021 stellte sich die Finanzlage wie folgt dar:

31.12.2021 31.12.2020
TEUR TEUR

angepasst
Ergebnis vor Steuern 11 432 11 032

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 10 495 18 148
+ Cashflow aus der Investitionstätigkeit -1 896 -1 216
+ Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -18 417 -14 881
= Zahlungswirksame Veränd. des Finanzmittelbestands aus laufender

Geschäftstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit -9 818 2 051
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 51 807 49 756
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode 41 989 51 807
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Der Rückgang des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit resultiert im Wesentlichen aus

dem Ergebnis aus dem aufgegebenen Geschäftsbereich sowie der Abnahme der Aktiva im Zusam-

menhang mit zur Schließung gehaltener Vermögenswerte.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit beinhaltet Auszahlungen für Anlagenzugang.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit gibt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner der Kon-

zernobergesellschaft wieder.

Der Konzern war jederzeit in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen im fortgeführten Ge-

schäftsbereich nachzukommen.

B.3.3 Vermögenslage

Zum 31. Dezember 2021 stellt sich die Vermögenslage wie folgt dar:

Vermögenswerte 31.12.2021 31.12.2020
TEUR TEUR

Langfristige Vermögenswerte 8 388 7 403
Kurzfristige Vermögenswerte

Forderungen aus Steuern 8 381 24 806
Vorauszahlungen 1 329 1 428
Sonstige Forderungen & Vermögenswerte 2 867 4 692
Kurzfristige Termineinlagen 0 5 000
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 41 989 51 807
Zur Schließung gehaltene Vermögenswerte 12 830 0

75 783 95 136

Der Rückgang der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in absoluten Zahlen resultiert im

Wesentlichen aus der Ausschüttung einer Dividende im Mai 2021 in Höhe von 17.545 TEUR, somit

EUR 2,50 pro Aktie (Vorjahr: EUR 2,00).

Die Herleitung der Zur Schließung gehaltenen Vermögenswerte in Höhe von 12.830 TEUR ist im

Konzernanhang im Abschnitt V. „Aufgegebener Geschäftsbereich (IFRS 5)“ erläutert, worauf explizit

verwiesen wird.

Eigen- und Fremdkapital 31.12.2021 31.12.2020
TEUR TEUR

Konzerneigenkapital 17 042 50 893
Langfristige Schulden (Rückstellungen) 891 1 769
Kurzfristige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) 57 850 42 474

75 783 95 136
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Die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2021 beträgt 22,5 % (Vorjahr: 53,5 %). Der Rückgang des

Eigenkapitals ergibt sich aus der Ausschüttung einer Dividende im Mai 2021 in der Höhe von 17,5

Mio. EUR – somit 2,50 EUR pro Aktie – sowie aus dem Konzernjahresergebnis Gesamt in Höhe von

-16.306 TEUR (Vorjahr: 23.294 TEUR).

Die langfristigen Schulden beinhalten Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen in Höhe von

794 TEUR (Vorjahr: 1.695 TEUR) sowie Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber Arbeitneh-

mern in Höhe von 97 TEUR (Vorjahr: 74 TEUR).

Die kurzfristigen Schulden beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von

1.432 TEUR (Vorjahr: 4.004 TEUR), Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 14.608 TEUR (Vor-

jahr: 27.306 TEUR), sonstige Rückstellungen in Höhe von 1.709 TEUR (Vorjahr: 1.419 TEUR), Ver-

bindlichkeiten gegenüber Kunden (Vertragsverbindlichkeiten gemäß IFRS 15) in Höhe von

5.437 TEUR (Vorjahr: 5.908 TEUR), Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen nach IFRS 16 in

Höhe von 900 TEUR (Vorjahr: 872 TEUR), Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur Schließung

gehaltenen Vermögenswerten in Höhe von 27.322 TEUR (Vorjahr: 0 TEUR) und sonstige Verbind-

lichkeiten in Höhe von 6.443 TEUR (Vorjahr: 2.966 TEUR).

Im Geschäftsjahr 2021 wurden keine Finanzierungsmaßnahmen durchgeführt.

B.3.4 Gesamtbeurteilung der Lage des Konzerns

Die wirtschaftliche Lage des Konzerns im fortgeführten Geschäftsbereich, welche sich nunmehr über-

wiegend aus dem Segment Online-Sportwetten zusammensetzt, stellt sich insgesamt positiv dar,

wenngleich das beantragte gerichtliche Abwicklungsverfahren des aufgegebenen Geschäftsbereichs

noch erhebliche Kapazitäten binden wird.

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

C.1 Risikobericht

Der Risikobericht umfasst wesentliche interne und externe Risiken der Geschäftstätigkeit, die Aus-

wirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des bet-at-home.com AG Konzerns haben

können. Im Rahmen des betrieblichen Risikomanagementsystems werden Möglichkeiten und Gefah-

ren nach qualitativen Kriterien identifiziert, die Eintrittswahrscheinlichkeiten ermittelt sowie potenzielle

Auswirkungen erläutert.
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Der Vorstand des Mutterunternehmens ist für die Etablierung der Grundsätze des Risikomanage-

ments zuständig. Die Einhaltung dieser Prinzipien wird durch die Geschäftsführer bzw. Abteilungslei-

ter der Tochterunternehmen überwacht. Zu den Grundbestandteilen des Risikomanagements

gehören die allgemeinen Prinzipien der Risikovorbeugung, wie zum Beispiel die Funktionstrennung

und das Vier-Augen-Prinzip bei wichtigen Abläufen im Rahmen interner Kontrollen.

Darüber hinaus trägt der Vorstand dafür Rechnung, dass negative Entwicklungen frühzeitig durch

abteilungsübergreifende Überwachungssysteme identifiziert werden. Hierbei werden beispielsweise

IT-Risiken durch freiwillige Beauftragung externer Zertifizierungsstellen (beispielsweise eCogra),

operative Risiken durch eine automatisierte Plausibilisierung bei der Quotenerstellung sowie

finanzielle Risiken durch laufende Analyse wesentlicher betriebswirtschaftlicher Kenngrößen

überwacht und darüber berichtet.

Auch Regelungen zur Anwendung von Finanzinstrumenten sind Bestandteil dieses Risikomanage-

ment-Systems. Derivative Finanzinstrumente werden im Konzern nicht gehalten. Der Vorstand beab-

sichtigt auch in Zukunft keinen Einsatz solcher Finanzinstrumente.

C.1.1 Regulatorische und steuerrechtliche Risiken

In einigen Ländern Europas sind Wett- und Gaminganbieter weiterhin rechtlichen Angriffen zum

Unterlassen des Anbietens und Bewerbens ihrer Tätigkeit, insbesondere aufgrund von staatlichen

Monopolvorschriften im Glücksspielbereich, ausgesetzt. Etliche nationale Gesetze bzw. Gesetzes-

entwürfe für ausländische Anbieter weisen diskriminierende Vorschriften auf, um den Markt für natio-

nale Anbieter/Monopolisten weiterhin abzuschotten.

Der Vorstand wird die künftigen Entwicklungen weiterhin sehr genau verfolgen und ist bestrebt, in

jenen Ländern, die einen fairen Marktzutritt ermöglichen, um Lizenzen für Online-Sportwetten und

Online-Gaming anzusuchen und somit vermehrt Rechtssicherheit zu schaffen. Es besteht das Risiko,

dass einzelne EU-Staaten Kunden von außerstaatlichen privaten Glücksspiel-Angeboten durch eine

Providersperrung und Blockingmaßnahmen bei Payment-Providern rechtswidrig aussperren, zumal

in einigen gesetzlichen Neuregelungen derartige Maßnahmen ausdrücklich vorgesehen sind.

Regulatorisches Umfeld und Risiken aus bestehenden Rechtsunsicherheiten

Der bet-at-home.com AG Konzern stützt seine Geschäftstätigkeit innerhalb der Europäischen Union

- soweit im betreffenden Land keine einzelstaatliche Lizenz vorliegt - grundsätzlich auf in Malta erteilte

Lizenzen für Online-Glücksspiel und Online-Sportwetten, die nach rechtlicher Auffassung des bet-at-
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home.com AG Konzerns wegen der europäischen Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit in

sämtlichen EU-Staaten gelten, solange in dem jeweiligen Mitgliedsstaat die Regelungen betreffend

Online-Glücksspiel und Online-Sportwetten europarechtswidrig ausgestaltet bleiben.

Wenn einzelne Mitgliedsstaaten diskriminierende regulatorische Maßnahmen ergreifen, die private

Anbieter von Online-Wetten und Online-Glücksspielen härter als staatliche Anbieter treffen und damit

nach europäischem Recht unzulässig sind, könnte der bet-at-home.com AG Konzern nicht in der Lage

sein, rechtzeitigen und hinreichend umfassenden Rechtsschutz gegen diese Maßnahmen zu erlan-

gen. Ein zeitweiliger Ausschluss aus einzelnen Märkten könnte weiterhin dazu führen, dass der bet-

at-home.com AG Konzern durch wegbrechende Erträge nicht wieder auszugleichende Nachteile er-

leidet, selbst wenn sich die Maßnahmen im Nachhinein als rechtswidrig erweisen sollten.

Das Geschäftsjahr 2021 war geprägt durch zunehmende rechtliche Auseinandersetzungen im Span-

nungsfeld der Grundfreiheiten innerhalb der Europäischen Union und den nationalen Monopolvor-

schriften, wobei in vielen Ländern eine klare Tendenz der Rechtsprechung zugunsten der nationalen

Verbotsvorschriften zu erkennen ist. Insbesondere in Österreich hat die Zunahme an Klagen von

Kunden, die ihre Spielverluste im Online-Casino gerichtlich zurückfordern, zu massiven Belastungen

des Konzerns geführt.

Gleichzeitig sind die regulatorischen Entwicklungen in den EU-Mitgliedsländern von zunehmenden

Bestrebungen gekennzeichnet, ein Lizenzsystem für private Anbieter von Online Glücksspiel und On-

line Sportwetten zu etablieren, wodurch die nationalen Lizenzen der einzelnen Länder für den Kon-

zern immer mehr an Bedeutung gewinnen werden.

Der bet-at-home.com AG Konzern reagiert auf diese rechtlichen und regulatorischen Entwicklungen

und wird weitere Lizenzanträge in einzelnen EU-Mitgliedsstaaten stellen. Um Lizenzanträge nicht zu

gefährden, sind im Vorfeld häufig Marktschließungen erforderlich, die kurzfristig zu Umsatzeinbußen

führen.

Die regulatorische Entwicklung im Geschäftsjahr 2021 stellt sich wie folgt dar:

 In Deutschland ist per 1. Juli 2021 ein neuer Glückspielstaatsvertrag in Kraft getreten, in dem

die bestehenden Sportwettenkonzessionen bis zum 31. Dezember 2022 verlängert werden

und der Markt für Online-Casino Produkte erstmals geöffnet worden ist. Diese Regelungen

sehen bundesweite Konzessionen für virtuelle Automatenspiele sowie die Möglichkeit einer

Konzessionsvergabe für Bankhalterspiele im Internet auf Länderebene vor. Die bet-at-
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home.com Internet Ltd. hatte sich unmittelbar nach dem Inkrafttreten um eine virtuelle Auto-

matenkonzession beworben und rechnet mit einer Vergabe im ersten Halbjahr 2022.

Es bleibt den einzelnen Bundesländern vorbehalten, ob sie für die klassischen Bankhalter-

spiele, wie beispielsweise Roulette und Blackjack, länderweise Konzessionen an private An-

bieter vergeben oder diese Konzessionen ausschließlich den Spielbanken übertragen, wobei

die Anzahl dieser Konzessionen an die Anzahl der jeweiligen Spielbanken in den Ländern

gesetzlich gekoppelt ist. Es wird sich im Laufe des Jahres 2022 herausstellen, welche Bun-

desländer ein derartiges Vergabeverfahren an private Online-Anbieter wie bet-at-home an-

streben. Mit Stand Ende 2021 hatte nur das Land Nordrhein-Westfalen eine Marktöffnung für

Bankhalterspiele beschlossen.

Bereits im September 2020 hatten sich die Bundesländer auf eine Übergangsregulierung bis

zum Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrages geeinigt. Demnach wurden diejeni-

gen Glücksspielanbieter von Vollzugsmaßnahmen und Sanktionen wegen des Fehlens einer

deutschen Konzession ausgenommen, die Online-Glücksspiele unter Beachtung der voraus-

sichtlichen zukünftigen Regulierungen des Glücksspielregulierungsstaatsvertrags 2021 be-

treiben. Die betroffene Konzerngesellschaft hatte aufgrund dieser Übergangsbestimmungen

seit dem 15. September 2020 das Casino-Angebot eingeschränkt und Auflagen wie zum Bei-

spiel monatliche Einzahlungslimits umgesetzt. Dadurch ist es im Kernmarkt Deutschland zu

deutlichen Umsatzeinbußen im Segment Online-Casino gekommen.

Der Vorstand begrüßt die verbesserte Rechtssicherheit im Bereich der Casino-Produkte ne-

ben der bestehenden bundesweiten Sportwettenkonzession.

 In Polen ist bereits am 1. April 2017 eine Änderung des Glücksspielgesetzes in Kraft getreten,

welches grundsätzlich privaten Anbietern den Antrag auf Erteilung einer Sportwettenlizenz

ermöglicht. Eine einzige Online-Casino Lizenz wurde dem staatlichen Anbieter zuerkannt,

wodurch ausländische Anbieter europarechtswidrig diskriminiert werden. Auch die Sportwet-

tenregelung weist neben den unattraktiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen europa-

rechtswidrige Bestimmungen auf. Seit Juli 2017 sah sich der Konzern Vollzugsbestrebungen

seitens der Behörden ausgesetzt, die sowohl IP-Blocking- als auch Payment Blocking-Maß-

nahmen umfassten. Das Angebot von bet-at-home wurde ursprünglich weiter aufrecht erhal-

ten. Der Konzern ist gegen die diskriminierenden Regelungen gerichtlich vorgegangen. Ein

weiteres Anbieten am polnischen Markt findet seit dem 01.06.2021 nicht mehr statt, denn

dieses hätte möglicherweise den Ausschluss von künftigen Lizenzierungsverfahren in Polen

nach sich gezogen. Hieraus ergab sich zwischenzeitlich ein über die bisherigen Beschrän-

kungen in Polen hinausgehender negativer Umsatz- und ergebniswirksamer Einflussfaktor im
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zweiten Halbjahr 2021. Ende 2021 wurde nach einer umfassenden Evaluierung entschieden,

durch eine neu zu gründende polnische Gesellschaft einen Antrag auf Erteilung einer Sport-

wettenkonzession zu stellen. Trotz einiger Unsicherheitsfaktoren wird damit gerechnet, das

Sportwettenangebot in Polen gegen Ende 2022 wieder aufnehmen zu können.

 In der Schweiz ist mit dem 1. Januar 2019 eine Novelle des Geldspielgesetzes in Kraft ge-

treten, die das Anbieten von Sportwetten und Glücksspielen über das Internet ausschließlich

den nationalen Anbietern vorbehält. Ausländische Anbieter sollen damit vom Schweizer Markt

ferngehalten werden. Gemäß der Geldspielverordnung sind die Ausführungsbestimmungen

zum IP-Blocking von nicht lizensierten Anbietern per 1. Juli 2019 in Kraft getreten. Am 3. Sep-

tember 2019 hatten die Behörden eine Blacklist veröffentlicht, in der auch Domains des Kon-

zerns angeführt waren. Wenige Tage später erfolgte das Blocking dieser Domains. Der Kon-

zern hatte sich dazu entschieden, gegen diese Maßnahmen Rechtsmittel einzulegen und sein

Angebot vorerst bis zum Zeitpunkt einer rechtskräftigen Entscheidung aufrecht zu erhalten.

Im Zuge der beantragten Abwicklung der maltesischen bet-at-home.com Entertainment Ltd.

musste das Casino-Angebot eingestellt werden.

Bereits im Juni 2016 wurden die maltesischen Gesellschaften bet-at-home.com Internet Ltd.

und bet-at-home.com Entertainment Ltd. von der Schweizer Finanzbehörde aufgefordert, sich

in das nationale Umsatzsteuerregister eintragen zu lassen. Nach umfassender rechtlicher

Prüfung und mehrmaligem Briefverkehr mit der Behörde ist eine Eintragung durch die bet-at-

home.com Entertainment Ltd. im September 2018 erfolgt. Die Gesellschaft hat rückwirkend

per 1. Januar 2017 Umsatzsteuer für die schweizerischen Casinoumsätze abgeführt und

führte diese seither laufend ab. Für die von der Finanzbehörde vorgeschriebenen Zeiträume

2013 bis 2016 sieht die Gesellschaft keine rechtliche Begründung diese Umsatzsteuer abzu-

führen. Es wurde keine diesbezügliche Rückstellung gebildet, weil ein potentieller Abfluss von

Ressourcen als nicht wahrscheinlich eingestuft wird. Das potenzielle Risiko beträgt 1,3 Mio.

EUR.

Die bet-at-home.com Internet Ltd. hat im Oktober 2019 entschieden, sich unter Vorbehalt in

das nationale Umsatzsteuerregister eintragen zu lassen und die Finanzdaten zu übermitteln.

Die Gesellschaft hat erreicht, dass bis zu einer finalen gerichtlichen Entscheidung etwaige

Steuerforderungen der Behörde ausgesetzt werden. Dies gilt auch für den oben beschriebe-

nen Sachverhalt der bet-at-home.com Entertainment Ltd. Das potentielle Risiko der bet-at-

home.com Internet Ltd. beträgt für den Zeitraum 2013 bis 2016 1,1 Mio. EUR, für die Jahre

seit 2017 2,1 Mio. EUR. Auch hier wurde zum 31. Dezember 2021 keine diesbezügliche Rück-

stellung gebildet.
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Im Dezember 2020 hatten die beiden maltesischen Konzerngesellschaften Steuerverfügun-

gen für den Zeitraum 2013 bis 2016 bzw. 2017 erhalten, gegen die Rechtsmittel bei der Be-

hörde eingelegt wurden. Mit einer behördlichen Entscheidung ist im ersten Halbjahr 2022 zu

rechnen. Dagegen könnte der Rechtsweg vor den nationalen Gerichten beschritten werden,

sodass mit einer rechtskräftigen Entscheidung nicht vor 2024 zu rechnen sein wird.

Trotz fortschreitender Regulierungsbestrebungen sind Wett- und Gaming-Anbieter nach wie vor recht-

lichen Angriffen zum Unterlassen des Anbietens und Bewerbens ihrer Tätigkeit, insbesondere auf-

grund von Verbotsvorschriften im Glücksspielbereich, ausgesetzt. Dies hat sich, fortgesetzt, auf die

Unternehmen des bet-at-home.com AG Konzerns im Geschäftsjahr 2021 wie folgt ausgewirkt:

 Trotz freiwilliger und über das gesetzliche Erfordernis hinausgehender Kundenschutzmaß-

nahmen zum umfassenden Spielerschutz war die maltesische Konzerngesellschaft bet-at-

home.com Entertainment Ltd. in Österreich wie berichtet bereits in den letzten Geschäfts-

jahren Ansprüchen von Kunden auf Erstattung von Spielverlusten im Online-Casino ausge-

setzt. Der bet-at-home.com AG Konzern erachtet das Online-Casino Monopol der nationalen

österreichischen Glücksspielregelung nach wie vor als europarechtswidrig und sieht die be-

treffende Konzerngesellschaft demnach als rechtmäßigen Online-Casino Anbieter in Öster-

reich. Nicht zuletzt aufgrund der aus der aktuellen EuGH-Rechtsprechung abgeleiteten Erfor-

derlichkeit einer wiederkehrenden Überprüfung auch durch die österreichischen Gerichte, die

nach Auffassung des bet-at-home.com AG Konzerns derzeit nicht in gebotenem Umfang

stattfindet, ging der bet-at-home.com AG Konzern bisher von einer positiven Entwicklung der

Rechtsprechung, insbesondere bei den Obergerichten in den Rechtsmittelinstanzen, bis

Ende des ersten Halbjahres 2022 aus.

Aufgrund eines negativen Beschlusses des österreichischen Obersten Gerichtshofs mit

Kenntnisnahme im Oktober 2021 wurde es jedoch unklar, ob der bet-at-home.com AG Kon-

zern seine Rechtsauffassung in absehbarer Zeit vor den österreichischen Gerichten durch-

setzen kann. Es wurde daher im Oktober beschlossen, das Angebot des Online-Casinos in

Österreich jedenfalls vorübergehend einzustellen. Denn obwohl der bet-at-home.com AG

Konzern auch von der europarechtlichen Rechtmäßigkeit seines Handelns und zudem von

der zivilrechtlichen Unzulässigkeit der Klagen ausgeht, würde die Fortsetzung des Angebots

von Online-Casinos für Kunden aus Österreich vor abschließender rechtlicher Klärung über

einen derzeit nicht mehr absehbaren Zeitraum hinweg zu einem stetig steigenden Risikopo-

tential führen, das insgesamt unvertretbar erscheint. Die Entscheidung über eine etwaige

Wiederaufnahme des Angebots des Online-Casinos in Österreich wird künftig in Abhängigkeit

von der Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen getroffen werden.
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 Im Juni 2018 wurden von der niederländischen Glücksspielaufsichtsbehörde gegen zwei

maltesische Gesellschaften des Konzerns Geldstrafen in Summe von EUR 410.000,00 ver-

hängt. Es wird den Gesellschaften vorgeworfen, insbesondere durch die Verwendung der

holländischen Sprache bzw. eines entsprechenden Bonusangebots, unrechtmäßig niederlän-

dische Bürger angesprochen zu haben. Gegen die Strafbescheide wurden umfassende

Rechtsmittel eingelegt. In einer finalen gerichtlichen Entscheidung im März 2021 wurden die

Strafen auf EUR 300.000,00 reduziert und mittlerweile bezahlt.

 Im Juni 2019 wurde die Internetseite www.bet-at-home.com in Kroatien geblockt. Der Kon-

zern sieht die betreffende Konzerngesellschaft als rechtmäßigen Anbieter, zumal die natio-

nalen Vorschriften vorsehen, dass ausschließlich stationäre Lizenznehmer Sportwetten und

Glücksspiele im Internet anbieten dürfen und somit ausländische Unternehmer europarechts-

widrig diskriminiert werden. Daher wurden gegen die Blockingmaßnahmen umfassende

Rechtsmittel eingelegt. Gegen die negativen Urteile wurde im April 2021 eine Beschwerde an

das Höchstgericht, mit der Zielsetzung einer Vorlage an den Europäischen Gerichtshof zur

Feststellung der Europarechtswidrigkeit der kroatischen Glücksspielregulierung zu erwirken,

eingereicht.

 Im August 2021 haben die slowenischen Behörden die maltesischen Gerichte um Rechts-

hilfe zur Eintreibung einer Verwaltungsstrafe in der Höhe von EUR 33.000 ersucht. Das slo-

wenische Glücksspielgesetz steht im fundamentalen Widerspruch zu den Grundprinzipien

des Europarechts, zumal nur nationale stationäre Casino-Anbieter eine Lizenz zum Anbieten

im Internet erhalten können. Die maltesischen Gerichte haben im November 2021 das Ver-

fahren eingestellt.

Auf politischer Ebene hat das europäische Parlament auf Initiative der EU-Kommission bereits 2011

eine Gesetzesinitiative mit dem Ziel verabschiedet, die nationalen Sportwetten- und Glücksspielrege-

lungen zu harmonisieren. Als erste Schritte sollen Spieler- und Datenschutzbestimmungen sowie

Kontrollmechanismen weitgehend angeglichen werden. Aufgrund unterschiedlicher Interessen der

Mitgliedsländer und der nationalen Steuerhoheit ist in absehbarer Zeit mit keiner wesentlichen Ver-

einheitlichung maßgeblicher nationaler Vorschriften im Sportwetten- und Glücksspielbereich zu rech-

nen. Die Mitgliedsstaaten sind jedoch großteils bestrebt, den Online-Sportwetten und Online-Glücks-

spielsektor zu reglementieren und ein Konzessionssystem - wenn auch nicht immer in Einklang mit

den Vorgaben des Europarechts - auf nationaler Ebene zu etablieren. Die Überprüfung der Rechtmä-

ßigkeit von nationalen Konzessionsvorgaben verlagert der Europäische Gerichtshof zunehmend auf

die Ebene der nationalen Gerichte, wodurch die Vorgaben des Europarechts zunehmend vernachläs-

sigt werden.
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Die Risiken negativer Auswirkungen aus dem regulatorischen Umfeld sowie aus bestehenden regu-

latorischen Rechtsunsicherheiten sind im Vergleich zu den Vorjahren weiterhin als mittel einzuschät-

zen. Für den Fall eines Risikoeintritts wären die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage hoch.

Steuerrechtliche Risiken

In jenen Ländern, in denen die operativen maltesischen Gesellschaften des bet-at-home.com AG

Konzerns tätig sind, werden vermehrt Steuern auf Sportwetten und Glücksspiele auf Basis unter-

schiedlicher Bemessungsgrundlagen sowie Umsatzsteuern auf elektronische Dienstleistungen erho-

ben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Steuern und Abgaben in einzelnen Ländern

künftig eine Höhe erreichen, die das Geschäft der operativen maltesischen Gesellschaft des bet-at-

home.com AG Konzerns ganz oder in weiten Teilen unwirtschaftlich machen, sei es durch den Steu-

ersatz oder durch die Wahl der Bemessungsgrundlage.

In den letzten Jahren ist das regulatorische Umfeld für die Besteuerung von multinationalen Unter-

nehmen allgemein wie auch für den bet-at-home.com AG Konzern insbesondere im Bereich der Ver-

rechnungspreise deutlich komplexer geworden, wobei Unternehmen ihre Bemühungen, den gestie-

genen regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, drastisch verstärken mussten. Die grund-

sätzliche Einigung zwischen den Staaten über die Verteilung des globalen Steuersubstrats wird - ge-

meinsam mit der bevorstehenden Einführung einer globalen Mindeststeuer - zu weiteren grundlegen-

den Anpassungen der internationalen Besteuerung von multinationalen Unternehmen führen.

Gleichzeitig ist jedoch die Sicherheit, dass die umgesetzten Verrechnungspreisansätze von den

jeweils involvierten Steuerbehörden akzeptiert werden, stark gesunken, zumal grenzüberschreitende

konzerninterne Transaktionen vermehrt in den Fokus der nationalen Steuerbehörden gerückt sind.

Folge dieser Entwicklungen sind potentielle Steuer- und Zinsnachzahlungen sowie eine mögliche

Doppelbesteuerung.

Das steuerrechtliche Risiko ist aus heutiger Sicht im Vergleich zu den Vorjahren als unverändert mittel

einzustufen. Für den Fall eines Risikoeintritts wären die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz-

und Ertragslage hoch.

C.1.2 Risiken aus Kundenrückforderungen von Spielverlusten und Lizenzrisiken

Kundenrückforderungen von Spielverlusten

Mit einer Vielzahl an Maßnahmen unterstützt bet-at-home seine Kunden stets, verantwortungsvoll mit
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dem Glücksspiel umzugehen, kooperiert seit vielen Jahren unter anderem mit dem Institut für Glücks-

spiel und Abhängigkeit, welches in Deutschland und Österreich im Bereich der Suchtprävention aktiv

ist. Darüber hinaus runden freiwillige und über das gesetzliche Erfordernis hinausgehende Kunden-

schutzmaßnahmen die Bestrebungen des bet-at-home.com AG Konzerns auf umfassenden Spieler-

schutz ab. Diese Maßnahmen werden mit jährlichen freiwilligen Compliance-Prüfungen durch den

Branchenprüfungsverband eCogra verifiziert.

Wie bereits ausgeführt war die maltesische Konzerngesellschaft bet-at-home.com Entertainment Ltd.

in Österreich im Geschäftsjahr 2021 mit stark zunehmenden Ansprüchen von Kunden auf Erstattung

von Spielverlusten im Online-Casino ausgesetzt. Da der bet-at-home.com AG Konzern das Online-

Casino Monopol der nationalen österreichischen Glücksspielregelung nach wie vor als europarechts-

widrig erachtet, hat bet-at-home auf diese Entwicklung reagiert und unter Einbindung renommierter

Anwälte und Universitätsprofessoren seine Anstrengungen weiter intensiviert, um im Zuge einer An-

erkennung der maltesischen Lizenzen durch die Gerichte in Österreich die Ansprüche der Spieler

abzuwehren.

Mit Ende des Geschäftsjahres 2021 waren in Österreich Gerichtsverfahren mit einem Gesamtstreit-

wert von etwa 20,9 Mio. EUR anhängig (31.12.2020: 4,8 Mio. EUR). Insgesamt wurden zum 31. De-

zember 2021 im aufgegebenen Geschäftsbereich Rückstellungen im Zusammenhang mit österreichi-

schen Kundenklagen einschließlich von Nebenkosten der Verfahren in Höhe von 24,2 Mio. EUR ge-

bildet. Bis zum Aufstellungszeitpunkt sind keine weiteren wesentlichen Kundenklagen, die nicht in der

Rückstellung zum 31. Dezember 2021 erfasst worden sind, eingetroffen.

Auch in Deutschland sieht sich eine maltesische Gesellschaft Klagen auf Rückforderung von Online-

Casino Spielverlusten ausgesetzt. Mit Ende des Geschäftsjahres 2021 waren in Deutschland 16 Ge-

richtsverfahren mit einem Gesamtstreitwert von etwa 0,7 Mio. EUR anhängig. Während in der aktuel-

len Rechtsprechung die österreichischen Gerichte die Rückforderungsansprüche der Spieler alleine

aufgrund einer fehlenden nationalen Glücksspiellizenz bejahen, steht nach der Auffassung einiger

deutscher Gerichte die Kenntnis oder das Kennenmüssen der Spieler von der fehlenden nationalen

Lizenz des Anbieters einer Rückabwicklung entgegen. Es wurde zum 31. Dezember 2021 keine Rück-

stellung gebildet.

Das Risiko von Kundenrückforderungen von Spielverlusten im fortgeführten Geschäftsbereich ist im

Vergleich zu den Vorjahren als mittel einzuschätzen. Für den Fall eines Risikoeintritts wären die Aus-

wirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von hoher Bedeutung.
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Risiko zum Verlust bzw. Widerruf von Lizenzen

Die operativen Konzerngesellschaften stützen ihr Angebot auf verschiedene Lizenzen, die zu einem

diskriminierungsfreien Zugang zu den Märkten in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und

Großbritannien berechtigen.

Die jeweiligen maltesischen Lizenzen der Malta Gaming Authority (MGA) werden unter Auflage eines

laufend durchzuführenden System-Audit erteilt, wobei die technische Ausstattung des Lizenzinhabers

durch die MGA, insbesondere der Funktionalität und Sicherheit der IT, geprüft werden.

Für den Fall, dass im Rahmen des System-Audits Mängel festgestellt werden, kann die Malta Gaming

Authority Auflagen erteilen oder die Lizenz widerrufen, sofern

 der Lizenznehmer die Lizenzbedingungen nicht einhält,

 die Kundenforderungen nicht bedient werden,

 der Lizenznehmer in Insolvenz fällt,

 die Lizenz unter Vorspiegelung falscher Tatsachen erlangt wurde,

 der Lizenznehmer gegen Geldwäschevorschriften verstößt,

 der Lizenznehmer Steuern oder Gebühren nicht rechtzeitig bezahlt,

 es nach dem alleinigen Ermessen der Lizenzbehörde hinreichende Gründe zum Entzug der

Lizenz gibt oder sie davon ausgeht, dass der Lizenznehmer dem Ruf des maltesischen Wett-

geschäfts schadet.

Die britische Lizenzbehörde (UKGC) führte in der Vergangenheit jeweils im Zweijahrestakt soge-

nannte Compliance Assessments durch, wobei die UKGC bei diesen Assessments den Fokus regel-

mäßig auf die Themen Spielerschutz und Anti-Geldwäsche-Bestimmungen legt. In der Vergangenheit

konnten diese Überprüfungen jeweils ohne wesentliche Beanstandungen absolviert werden, womit

auch bei zukünftigen Assessments zu rechnen ist. Die bet-at-home.com Internet Ltd. überwacht

zudem laufend lizenzrechtliche Änderungen und passt bei Änderungsbedarf interne Prozesse ent-

sprechend an.

Die Konzerngesellschaften des bet-at-home.com AG Konzerns haben auch im Geschäftsjahr 2021

die Lizenzbedingungen erfüllt und konnten die bislang stattgefundenen System-Audits positiv ab-

schließen, weshalb das Risiko eines Widerrufs von Lizenzen nach wie vor als gering zu bewerten ist.

Für den Fall eines Risikoeintritts sind die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

als hoch einzustufen.



2884698/40012750 18

C.1.3 Risiken aus der operativen Geschäftstätigkeit

Quotenmanagement und Buchmacherrisiko

Falsche Quoteneinschätzungen oder manuelle Fehler der Buchmacher können zu höheren Auszah-

lungen an Kunden und somit zu Ertragseinbußen führen. Eine Vielzahl an Sicherungssystemen und

stete Überwachung der Quoten durch Marktvergleich minimieren dieses Risiko. Ständige Weiterent-

wicklung der Software durch das IT-Projektteam ermöglicht ein konkurrenzfähiges Produkt am Wett-

markt. Sämtliche erforderlichen Maßnahmen, wie automatisierte Algorithmen zur Vermeidung von

manuellen Quotenfehlern und zur Minimierung der Risiken, wurden gesetzt, wodurch die Risiken in

dem Zusammenhang sowie die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als

gering eingestuft werden.

Da der bet-at-home.com AG Konzern Sportwetten nicht vermittelt, sondern als Gegenpartei der Kun-

den auftritt, geht der bet-at-home.com AG Konzern bei jeder Wette ein eigenes Risiko aus diesen

Verträgen ein. Dieses Risiko wird zum einen dadurch reduziert, dass eine möglichst hohe Anzahl von

Kunden an einer Wette mit unterschiedlichen Erwartungen auf den Ausgang teilnimmt, sodass ein

weitgehender Ausgleich der wechselseitigen Wettpositionen unter den Kunden stattfindet.

Zudem ermittelt der bet-at-home.com AG Konzern Wettquoten in Abhängigkeit von den Erwartungen

der Kunden auf den Ausgang von Wetten und passt diese laufend bis zur Schließung der Wette an.

Um den Kunden ein marktgerechtes Angebot unterbreiten zu können, werden dabei - jenseits von der

durch die Positionierung der eigenen Kunden zu bietenden Wettquote - auch die Quoten von Wettbe-

werbern und somit dem Gesamtmarkt berücksichtigt.

Technische Risiken

Die vom Konzern angebotenen Produkte und Dienstleistungen erfordern die zuverlässige Funktion

einer Vielzahl technischer Systeme. Gravierende Beeinträchtigungen der IT-Systeme, insbesondere

durch negative externe Einflüsse wie Hacker-Angriffe, DDoS-Attacken etc. könnten negative Auswir-

kungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns haben.

Zur Minimierung der Informationssicherheits- und IT-Risiken verfügt der bet-at-home.com AG Kon-

zern über personelle Strukturen in Form eines Informationssicherheitsbeauftragten (CISO) samt

Team, welches neben der Realisierung einzelner Sicherheitsmaßnahmen die Informationssicherheit

im laufenden Betrieb sichert, etwaige Sicherheitsvorfälle untersucht, anhand von Sensibilisierungs-

schulungen für die Etablierung der Informationssicherheits-Richtlinie zuständig ist und dabei unter

anderem Schwerpunkte auf folgende Maßnahmen innerhalb des bet-at-home.com AG Konzerns

setzt:
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 Erstellung von Richtlinien und Prozessen im Rahmen des Informationssicherheits-Manage-

ment-Systems (ISMS);

 Risikomanagement basierend auf international anerkannten Standards;

 Security Monitoring (Identifizierung von Schwachstellen und potenziellen Bedrohungen von

Hard- und Software);

 Mitarbeiter-Trainings und Schulungen hinsichtlich Sicherheitsbewusstsein;

 Verschlüsselung von vertraulichen Daten (insbesondere Kreditkartendaten, Passwörtern);

 Sicherheit der Kunden-Schnittstelle auf Benutzeroberfläche und Übertragungsweg;

 Schutz der Produktivumgebung durch IDS/IPS, Netzwerk-Firewall und Web Application Fire-

wall-Systeme;

 Betrieb einer zentral verwalteten Anti-Viren-Software;

 Vulnerability Management und monatliche Vulnerability-Scans;

 Jährliche Penetration-Tests im Rahmen von System-Audits;

 Security Compliance hinsichtlich PCI-DSS, eCogra und etablierter Jurisdictions;

 Hoch-redundante Infrastruktur ISO 27001-zertifizierte Data-Center-Provider.

Das Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) des bet-at-home.com AG Konzerns ist seit

Mitte 2021 nach der internationalen Norm ISO/IEC 27001 zertifiziert.

Der Vorstand geht davon aus, dass damit weitreichende Maßnahmen zur Minimierung der IT-Risiken

gesetzt sind, womit die Risiken als mittel einzustufen sind. Für den Fall eines Risikoeintritts sind die

Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als hoch einzustufen.

Compliance Risiken

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellen erhebliche Herausforderungen für das internatio-

nale Finanzsystem dar. Um dieser grenzüberschreitenden Bedrohung zu begegnen, wurden auf

EU-Ebene gemeinsame Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

(EU-Geldwäsche-Richtlinien) erlassen. Die supranationale EU-Risikoanalyse und die darauf aufbau-

ende nationale Risikoanalyse der Mitgliedsstaaten bewertete das Online-Glücksspiel mit erhöhtem

Risiko. Das sektorspezifische hohe Geldwäsche-Risikopotential in Verbindung mit dem Sitz einzelner

operativer Konzerngesellschaften in Malta führt oftmals zur Auferlegung erhöhter Sorgfaltspflichten

gegenüber dem bet-at-home.com AG Konzern seitens Banken und Anbietern von Zahlungsdiensten.
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Die hohe sektorspezifische Risikoeinstufung äußert sich beispielsweise in strengeren periodischen

KYC-Prozessen („know your customer“) als auch in komplexeren Initialanforderungen bei der Etab-

lierung neuer Geschäftsbeziehungen mit Banken und Zahlungsdienstleistern.

Durch die eingeschränkte Anzahl an kooperationsbereiten Banken wird eine weiterführende Diversi-

fikation der Geschäftsbeziehungen dahingehend erschwert, sodass sich die Zusammenarbeit auf

wenige Partner mit entsprechend hohen Volumina konzentriert und damit erhöhte Abhängigkeiten

und ein gestiegenes Ausfallsrisiko entstehen. Darüber hinaus bewerten Zahlungsdienstleister die

Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Branche insgesamt und insbesondere die glücksspielrecht-

lichen Risiken des Produktangebots in einzelnen Ländern unterschiedlich, sodass der bet-at-

home.com AG Konzern Restriktionen im Bereich der Zahlungsmittel, die den Endkunden für Ein- und

Auszahlungen ihrer Wett- und Spielguthaben zur Verfügung stehen, unterliegt. In weiterer Folge kön-

nen sich Markteintrittsbarrieren im geografischen Unternehmenswachstum ergeben, zumal komplexe

länderspezifische Regularien zu erfüllen sind und gegebenenfalls nicht alle Zahlungsmöglichkeiten,

die im betreffenden Land von den Kunden bevorzugt werden, angeboten werden können. Die stetig

steigenden regulatorischen Anforderungen zur Sicherung der Kundenguthaben vor Zahlungsausfäl-

len führen dazu, dass Kundengelder jederzeit zur Gänze in Form liquider Mittel auszahlungsbereit

verfügbar gehalten werden müssen, zusätzlich Bankgarantien und Haftungen gegenüber den Lizenz-

behörden einzubringen sind und somit teilweise eine Überbesicherung entsteht und die frei verfüg-

bare Liquidität wesentlich reduziert wird. In diesem Bereich besteht ein Risiko, diesen zunehmend

restriktiver werdenden und die Wirtschaftlichkeit beeinträchtigenden Anforderungen nicht mehr

gerecht zu werden, somit lizenzrechtliche Bedingungen nicht mehr erfüllen zu können und den

Zugang zu regulierten Märkten zu verlieren.

Den oben angeführten Compliance-Risiken im Bereich der Banken und Zahlungsanbieter begegnet

der bet-at-home.com AG Konzern mit verstärkter Diversifikation. Es wird kontinuierlich daran gear-

beitet, neue Geschäftspartner für Treasury- und Zahlungsverkehrslösungen zu integrieren und somit

Ausfallsrisiken zu streuen, Aufschläge in den Transaktionskosten zu reduzieren und kundenseitige

Zahlungsmethoden über mehrere Partner redundant und damit ausfallssicherer zu betreiben.

Die Risiken in diesem Zusammenhang sowie etwaige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage sind als mittel einzustufen.

Risiken aus Pandemien und Umweltkatastrophen

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Ereignisse wie etwa Pandemien oder Umweltkatastro-

phen eintreten, welche zu erheblichen oder anhaltenden Behinderungen im laufenden Geschäft des
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bet-at-home.com AG Konzerns führen könnten. Der Vorstand hat Maßnahmen getroffen, den opera-

tiven Geschäftsbetrieb dezentral mittels Homeworking aufrecht erhalten zu können.

Die Risiken in diesem Zusammenhang sind als gering einzustufen. Für den Fall eines Risikoeintritts

sind die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als hoch einzustufen.

Personal- und Mitarbeiterrisiko

Die Weiterentwicklung des bet-at-home.com AG Konzerns wird auch in der Zukunft maßgeblich auf

der Leistung aller Mitarbeiter und Führungskräfte beruhen. Mit dem zunehmenden Wettbewerb im

Markt für Glücksspiel- und Wettprodukte sowie dem Fachkräftemangel im Zuge der fortschreitenden

Digitalisierung wächst das Risiko, dass qualifizierte Mitarbeiter abgeworben werden oder neue geeig-

nete Mitarbeiter nicht in ausreichender Anzahl gewonnen werden können. Attraktive Rahmenbedin-

gungen und hinreichende Perspektiven für die engagierten Mitarbeiter sowie fortlaufende Weiterbil-

dungsmaßnahmen sollen das Personal- und Mitarbeiterrisiko sukzessive reduzieren.

Die Risiken in diesem Zusammenhang sind als mittel einzustufen. Für den Fall eines Risikoeintritts

sind die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als gering einzustufen.

Fehlerhafte Leistungserbringung externer Dienstleister

Der bet-at-home.com AG Konzern ist für die Abwicklung des operativen Geschäfts auf die Zusam-

menarbeit mit externen Dienstleistern angewiesen, die über entsprechende besondere Kenntnisse

und Technologien verfügen. Hiervon betroffen sind vor allem Softwareprodukte für die Bereiche

Casino, Games und Virtual Sports sowie unter anderem Daten- und Sprachkommunikation, Beschaf-

fung, Installation, Fortentwicklung, Pflege und Wartung von Hardware und Software sowie Zahlungs-

abwicklungsprozesse. Es besteht die Möglichkeit, dass einer oder mehrere der eingesetzten externen

Dienstleister die Leistungen nicht, nicht zeitgerecht oder nicht fehlerfrei erbringen.

Es ist daher möglich, dass der bet-at-home.com AG Konzern sich aufgrund von Fehlern oder Ver-

säumnissen der beauftragten externen Dienstleister ihrerseits außerstande sehen könnte, seine

eigenen Verpflichtungen einwandfrei oder zeitgerecht zu erfüllen. Zudem könnten hiermit Einschrän-

kungen seines Angebots verbunden sein bis hin zu Fehlern in der Abrechnung von Spielgewinnen,

welche negative Auswirkungen auf die Ertragslage des Konzerns haben könnten.

Der Vorstand geht davon aus, dass durch regelmäßige System-Audits, interne Reviews und Schulun-

gen sowie laufendes Monitoring durch die Fachabteilungen Product-Management und Controlling

ausreichende Maßnahmen zur Minimierung dieser externen Risiken gesetzt sind. Somit sind die
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Risiken als gering und im Vorjahresvergleich als konstant einzuschätzen. Für den Fall eines Risi-

koeintritts sind die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als mittel einzustufen.

C.1.4 Finanzielle Risiken

Liquiditätsausstattung und Liquiditätsrisiko

Beim Liquiditätsrisiko handelt es sich um das Risiko, nicht jederzeit ausreichend Liquidität zur fristge-

rechten Begleichung fälliger Verbindlichkeiten zur Verfügung stellen zu können. Aufgrund des aktu-

ellen negativen Cashflows im bet-at-home.com AG Konzern ist das Liquiditätsrisiko im Geschäftsjahr

2021 als mittel einzustufen.

Das Ausfallrisiko bezüglich Guthaben bei Kreditinstituten ist als gering anzusehen, da es sich bei den

Kreditinstituten um solche von hoher Bonität handelt. Für den Fall eines Risikoeintritts wären die Aus-

wirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als hoch einzustufen.

Zinsänderungs-, Währungsänderungs- und Wechselkursrisiko

Das aus Geldanlagen resultierende Zinsänderungsrisiko ist als nicht wesentlich zu beurteilen. Die

Verzinsung der Guthaben bei Kreditinstituten orientiert sich an den Marktzinssätzen in Abhängigkeit

von den Laufzeiten. Eine mögliche Veränderung des aktuell niedrigen Zinsniveaus um 0,5 %-Punkte

würde das Finanzergebnis um 210 TEUR (Vorjahr: 284 TEUR) beeinflussen.

Das Fremdwährungsrisiko wird durch Wechselkursschwankungen hervorgerufen. Trotz der internati-

onalen Ausrichtung des Konzerns ergeben sich die Zahlungsströme überwiegend in der Konzernwäh-

rung Euro, zumal der Konzern zum 31. Mai 2021 auch sein Angebot in Polen eingestellt hat. Trans-

aktionen in anderen Währungen außer Euro sind dagegen von untergeordneter Bedeutung. Unab-

hängig davon wurde auch in den Vorjahren auf eine Absicherung des Währungsrisikos verzichtet.

Die Zinsänderungs-, Währungsänderungs- und Wechselkursrisiken des Konzerns sind als unverän-

dert gering im Vorjahresvergleich einzuschätzen. Für den Fall eines Risikoeintritts sind die Auswir-

kungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als gering einzustufen.

Ausfall von Forderungen („Kreditrisiko“)

Das Kreditrisiko bezeichnet das Risiko eines Zahlungsverzugs oder -ausfalls von Vertragspartnern.

Auf der Aktivseite stellen die ausgewiesenen Beträge (Forderungen und sonstige Vermögenswerte)

gleichzeitig das maximale Bonitäts- und Ausfallsrisiko dar, da keine Aufrechnungsvereinbarungen
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bestehen. Das Risiko zum Ausfall von Forderungen im Konzern sind als unverändert gering im Vor-

jahresvergleich einzuschätzen. Für den Fall eines Risikoeintritts sind die Auswirkungen auf die Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage als gering einzustufen.

C.1.5 Risikomanagementsystem

Der Vorstand des Mutterunternehmens ist für die Etablierung der Grundsätze des Risikomanage-

ments zuständig. Die Einhaltung dieser Prinzipien wird durch die Geschäftsführer bzw. Abteilungslei-

ter der Tochterunternehmen überwacht. Zu den Grundbestandteilen des Risikomanagements

gehören die allgemeinen Prinzipien der Risikovorbeugung, wie zum Beispiel die Funktionstrennung

und das Vier-Augen-Prinzip, bei wichtigen Abläufen im Rahmen interner Kontrollen. Zusätzlich

kommen vielfältige, teilweise automatisierte Softwaresysteme zum Einsatz.

Zur Risikosteuerung werden beispielsweise laufend Bonitätsbeurteilungen und Risikosystemprüfun-

gen in Form von Kreditkartenprüfungen, Auszahlungskontrollen sowie Analysen des Spielerverhal-

tens durchgeführt. Darüber hinaus wurden Controllingaktivitäten in den Teilbereichen Marketing, Part-

nerprogramm, Paymentsysteme und Konzernverrechnung weiter intensiviert. Zur Reduzierung der

rechtlichen Risiken und zur Berücksichtigung des komplexen regulatorischen Umfelds wird auf nam-

hafte externe Rechtsberater zurückgegriffen.

Darüber hinaus trägt der Vorstand dafür Rechnung, dass negative Entwicklungen frühzeitig durch

abteilungsübergreifende Überwachungssysteme identifiziert werden. Hierbei werden beispielsweise

IT-Risiken durch freiwillige Beauftragung externer Zertifizierungsstellen (beispielsweise eCogra),

operative Risiken durch eine automatisierte Plausibilisierung bei der Quotenerstellung sowie

finanzielle Risiken durch laufende Analyse wesentlicher betriebswirtschaftlicher Kenngrößen über-

wacht und darüber berichtet.

Die Anforderung gemäß § 91 Absatz 2 AktG, alle wesentlichen und/oder den Fortbestand des

Unternehmens gefährdenden Entwicklungen durch ein Risikofrüherkennungssystem frühzeitig

erkennen zu können, erfüllen wir durch das konzernweite Risikomanagement-System mit

einheitlichen Rahmenbedingungen und Standards für die Ausgestaltung des

Risikofrüherkennungssystem im Konzern.

C.1.6 Konzernrechnungslegungsbezogenes internes Kontroll- und Risikomanagement-
system

Das interne Kontroll- und Risikomanagement-System im bet-at-home.com AG Konzern umfasst alle
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Grundsätze, Verfahren und Maßnahmen, die die Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßig-

keit der Rechnungslegung sowie die Einhaltung der maßgeblichen rechtlichen Vorschriften

sicherstellen sollen. Seit dem Bilanzstichtag haben sich keine maßgeblichen Änderungen ergeben.

Die Verantwortung für das zur Risikoabsicherung erforderliche interne Kontroll- und Risikomanage-

ment-System liegt beim Vorstand der bet-at-home.com AG, der den Umfang und die Ausrichtung der

eingerichteten Systeme anhand spezifischer Anforderungen im Konzern ausgestaltet und überwacht.

Prozessintegrierte und prozessunabhängige Überwachungsmaßnahmen bilden die Elemente des

internen Überwachungssystems.

Die auf die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der Konzernrechnungslegung ausgerichteten

Maßnahmen des internen Kontrollsystems stellen sicher, dass Geschäftsvorfälle in Übereinstimmung

mit den gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorschriften vollständig und zeitnah erfasst werden.

Weiterhin ist durch Konsolidierungs- und Bilanzierungsrichtlinien des Konzerns gewährleistet, dass

Vermögenswerte und Schulden im Konzernabschluss zutreffend angesetzt, bewertet und ausge-

wiesen werden. Die Regelungsaktivitäten stellen ebenfalls sicher, dass durch die Buchungsunter-

lagen verlässliche und nachvollziehbare Informationen zur Verfügung gestellt werden.

C.2 Chancenbericht

Innerhalb der letzten zehn Jahre erzielte der europäische Markt für Online-Glücksspiel weltweit das

größte Wachstum und soll auch weiterhin um 9,2 % pro Jahr bis 2026 zulegen. Dies wurde in diversen

Studien von H2 Gambling Capital zuletzt im Januar 2022 erneut belegt. Laut den aktuellen Studien

soll dieser Trend vor allem durch die breite Akzeptanz zum Konsum im Internet und die globale Durch-

dringung mobiler Anwendungen sowie demographischen Trends auch weiterhin anhalten und der

konjunkturunabhängigen Glücksspielbranche zu weiterhin nachhaltigem Wachstum in den folgenden

Jahren verhelfen.

C.3 Prognosebericht

Nachdem nationale Lizenzen in den EU-Mitgliedsländern weiterhin an Bedeutung gewinnen werden

und zudem weitere Rechtssicherheit mit sich bringen, beabsichtigt der bet-at-home.com AG Konzern

im Geschäftsjahr 2022 in den Niederlanden und in Polen nationale Lizenzen für Online-Sportwetten

und Online-Gaming zu beantragen. Aus heutiger Sicht ist mit Lizenzerteilungen frühestens im zweiten
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Halbjahr 2022 zu rechnen. Für die Vorbereitung auf diese Lizenzierungsprozesse werden Einmalkos-

ten wie gesellschaftsrechtliche Vorkehrungen, Beratungskosten und Setup-Fees erforderlich sein.

Darüber hinaus ist im Kernmarkt Deutschland im ersten Halbjahr 2022 mit der Umsetzung Produkt-

übergreifender Einsatzlimits für die Segmente Online-Sportwetten und Online-Gaming zu rechnen.

Unter Berücksichtigung der geplanten Markteintritte in Polen und den Niederlanden, der Auswirkun-

gen aus der Einstellung des Angebots von Online-Casino in Österreich, der Implementierung weiterer

Lizenzbestimmungen in Deutschland, der Umsetzung des verabschiedeten Restrukturierungsplans

sowie der beantragten Abwicklung der maltesischen bet-at-home.com Entertainment Ltd. rechnet der

Vorstand im Geschäftsjahr 2022 im bet-at-home.com AG Konzern mit einem Brutto-Wett- und Gamin-

gertrag zwischen 50 Mio. EUR und 60 Mio. EUR. Für das Geschäftsjahr 2022 wird im bet-at-

home.com AG Konzern ein ausgeglichenes EBITDA zwischen -2 Mio. EUR und 2 Mio. EUR erwartet.

Etwaige Entkonsolidierungseffekte der maltesischen bet-at-home.com Entertainment Ltd. sind dabei

noch nicht berücksichtigt.

Es wird erwartet, dass sich die Mitarbeiterzahl durch die Umsetzung des Restrukturierungsplans auf

etwa 180 Mitarbeiter bis zum 31. Dezember 2022 reduziert.

D. Erläuterungen zum Jahresabschluss der bet-at-home.com AG

Der Jahresabschluss der bet-at-home.com AG wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs

(HGB) unter Beachtung der ergänzenden Regelungen des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt. Die

Abweichungen von den im Konzernabschluss anzuwendenden Bewertungsnormen der International

Financial Reporting Standards (IFRS) sind nicht wesentlich.

Vorliegend ist der Lagebericht der bet-at-home.com AG mit dem Konzernlagebericht des bet-at-

home.com AG Konzerns zusammengefasst. Die bet-at-home.com AG ist als Managementholding des

bet-at-home.com AG Konzerns hinsichtlich des Geschäftsverlaufs, der Lage sowie der voraussichtli-

chen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken maßgeblich von der Entwicklung des

bet-at-home.com AG Konzerns abhängig. Diese sind im vorliegenden Zusammengefassten Lagebe-

richt beschrieben.



2884698/40012750 26

D.1 Ertragslage der bet-at-home.com AG

2021 2020
TEUR TEUR TEUR %

Umsatzerlöse 833 1 052 -219 -20,8
Sonstige betriebliche Erträge 73 67 5 7,9
Ordentliche betriebliche Erträge 906 1 119 -214 -19,1
Personalaufwand -1 464 -2 273 809 -35,6
Verwaltungsaufwand -1 023 -1 111 88 -7,9

-2 487 -3 384 897 -26,5
Betriebsergebnis -1 581 -2 265 684 -30,2
Erträge aus Beteiligungen 149 20 200 -20 051 -99,3
Zinserträge 35 170 -135 -79,4
Zinsaufwendungen -11 -4 -7 175,6
Finanzergebnis 173 20 366 -20 193 -99,2
Ergebnis vor Ertragsteuern -1 408 18 101 -19 510 -107,8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 111 -224 335 -149,4
Ergebnis nach Ertragsteuern -1 298 17 877 -19 175 -107,3

Veränderung

Die Umsatzerlöse umfassen Erträge aus der Weiterbelastung von Managementumlagen auf Tochter-

gesellschaften.

Der Personalaufwand betrifft ausschließlich die beiden gleichberechtigten Vorstandsmitglieder Franz

Ömer und Michael Quatember der Gesellschaft.

D.2 Vermögenslage der bet-at-home.com AG

TEUR % TEUR % TEUR %

Anlagevermögen
Finanzanlagen 10 871 80,1 10 871 32,6 0 0,0

Umlaufvermögen
Sonstige Vermögensgegenstände ein-
schließlich Rechnungsabgrenzungsposten 215 1,6 452 1,4 -238 -52,5
Forderungen verbundene Unternehmen 309 2,3 20 463 61,4 -20 154 -98,5
Liquide Mittel 2 170 16,0 1 554 4,7 616 39,6

2 693 19,9 22 470 67,4 -19 776 -88,0
13 565 100,0 33 341 100,0 -19 776 -59,3

31.12.202031.12.2021 Veränderung

Die Finanzanlagen umfassen ausschließlich die Beteiligung an der bet-at-home.com Entertainment

GmbH.
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D.3 Finanzlage der bet-at-home.com AG

TEUR % TEUR % TEUR %

Eigenkapital 13 419 98,9 32 261 96,8 -18 843 -58,4
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen

Lieferanten 1 0,0 38 0,1 -37 -97,4
Rückstellungen 88 0,6 147 0,4 -59 -40,2
Sonstige kurzfristige Passiva 57 0,4 894 2,7 -837 -93,7

13 565 100,0 33 341 100,0 -19 776 -59,3

31.12.202031.12.2021 Veränderung

E. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstru-
menten

Frei verfügbare Mittel wurden in Festgeldanlagen investiert. In der Verwendung dieser Finanzinstru-

mente sieht der Konzern ein sehr geringes Risiko.

F. Übernahmerechtliche Zusatzangaben (§ 289a und § 315a HGB)

Die Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals der Muttergesellschaft sowie die Beteiligungen am

Kapital, die zehn vom Hundert der Stimmrechte überschreiten, ergeben sich aus dem Konzernanhang

(Abschnitt V.2. Ziffer (16) und Abschnitt I.), da entsprechende Angaben dort zu machen sind.

Für die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands der Muttergesellschaft gelten aus-

schließlich die entsprechenden Regelungen des Aktiengesetzes (§ 84 AktG).

Der Vorstand der Muttergesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18. Mai 2021

ermächtigt, bis zum 17. Mai 2026 das Gezeichnete Kapital der Gesellschaft mit Zustimmung des

Aufsichts-rats um bis zu EUR 1.403.600,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu

1.403.600 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital I). Neue Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist

jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten

Fällen auszuschließen.

Des Weiteren ist der Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18. Mai 2021 ermächtigt,

bis zum 17. Mai 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien in einem Umfang von bis zu

insgesamt 10% des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung bestehenden

Gezeichneten Kapitals oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung dieser
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Ermächtigung bestehenden Gezeichneten Kapitals zu erwerben. Die erworbenen Aktien dürfen –

zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach §§

71a ff. AktG zuzurechnen sind – zu keinem Zeitpunkt 10 % des Gezeichneten Kapitals der

Gesellschaft übersteigen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handelns in eigenen Aktien

genutzt werden.

G. Hinweis zur Erklärung zur Unternehmensführung für die
bet-at-home.com AG gemäß § 289f HGB und den Konzern
gemäß § 315d HGB sowie zum Corporate Governance Bericht

Die aktuelle Erklärung zur Unternehmensführung ist auf der Webseite der bet-at-home.com AG unter

https://www.bet-at-home.ag/de/corporategovernance abrufbar. Dort wird auch insgesamt über die

Corporate Governance berichtet.

H. Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Die wirtschaftliche Entwicklung von bet-at-home spiegelt sich nicht nur in finanziellen Kennzahlen,

sondern auch in nicht finanziellen Leistungsindikatoren wider. Sie betreffen neben dem Bestand und

dem Zuwachs an registrierten Usern auch technologische Entwicklungen. Diese Aspekte sind nach

Überzeugung von bet-at-home wesentliche Bausteine einer zukunftsweisenden Positionierung im in-

ternationalen Wettbewerbsumfeld.

Zum 31. Dezember 2021 verzeichnete bet-at-home insgesamt 5.543.573 registrierte User (Vor-

jahr: 5.361.878). Im Geschäftsjahr 2021 verzeichnete bet-at-home 181.695 Neuregistrierungen (Vor-

jahr: 123.089).

Die hohen Standards an funktionierende, auf dem neuesten Stand der Technik basierende Software

sowie die intern entwickelten Innovationen zählen zu den wichtigsten Assets innerhalb des Konzerns.

Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Software werden die Arbeitsleistungen für jeden

Mitarbeiter von Projektteams einzeln bewertet und erfasst, um die IT-Projektstunden nachhaltig pla-

nen und evaluieren zu können.
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I. Schlusserklärung gemäß § 312 Abs. 3 AktG

Wir erklären gemäß § 312 Abs. 3 AktG, dass die Gesellschaft nach den Umständen, die ihr in dem

Zeitpunkt bekannt waren, bei jedem Rechtsgeschäft mit verbundenen Unternehmen eine angemes-

sene Gegenleistung erhielt. Maßnahmen im Sinne des § 312 Abs. 1 AktG wurden weder getroffen

noch unterlassen.

Düsseldorf, den 25. Februar 2022

………………………………….... ……………………………………….

       Dipl.-Ing. Franz Ömer                                            Mag. Michael Quatember

     …………………………………….

Mag. Marco Falchetto
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Der nachfolgend wiedergegebene Bestätigungsvermerk umfasst auch einen „Vermerk über
die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben des
Abschlusses und des Zusammengefassten Lageberichts nach § 317 Abs. 3a HGB“ („ESEF-
Vermerk“). Der dem ESEF-Vermerk zugrunde liegende Prüfungsgegenstand (zu prüfende
ESEF-Unterlagen) ist nicht beigefügt. Die geprüften ESEF-Unterlagen können nach Veröf-
fentlichung im Bundesanzeiger eingesehen bzw. aus diesem abgerufen werden.

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die bet-at-home.com AG, Düsseldorf

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Zusammengefassten Lage-
berichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der bet-at-home.com AG, Düsseldorf, - bestehend aus der
Bilanz zum 31. Dezember 2021, der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir
den Zusammengefassten Lagebericht der bet-at-home.com AG, Düsseldorf, für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. Die im Abschnitt
"Sonstige Informationen" dieses Bestätigungsvermerks genannten Angaben haben wir in
Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-
mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

- vermittelt der beigefügte Zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes
Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser
Zusammengefasste Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der
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zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil erstreckt sich nicht auf
den Inhalt der im Abschnitt "Sonstige Informationen" dieses Bestätigungsvermerks
genannten Bestandteile des Zusammengefassten Lageberichts.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Zusammengefassten
Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Zusammengefassten Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung
(Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Zusammengefassten Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung
mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit
diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buch-
stabe f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5
Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zum Jahresabschluss und zum Zusammengefassten Lagebericht zu dienen.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem
pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 waren. Der nach-
stehend beschriebene Sachverhalt wurde im Zusammenhang mit unserer Prüfung des
Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berück-
sichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesem Sachverhalt ab.
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Unsere Darstellung dieses besonders wichtigen Prüfungssachverhalts haben wir wie folgt
strukturiert:

a) Sachverhaltsbeschreibung (einschließlich Verweis auf zugehörige Angaben im Kon-
zernabschluss) und Problemstellung;

b) Prüferisches Vorgehen.

Regulatorische Risiken hinsichtlich der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft

a) Bestimmend für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist die
wirtschaftliche Entwicklung der Tochtergesellschaft bet-at-home.com Entertainment
GmbH, Linz, Österreich. Die wirtschaftliche Entwicklung der bet-at-home.com Enter-
tainment GmbH, Linz, Österreich, ist hierbei unverändert grundsätzlichen Risiken hin-
sichtlich der regulatorischen Zulässigkeit von Leistungen in den Bereichen Online-
Sportwetten und Online-Gaming ausgesetzt. Hierbei stehen in einzelnen Ländern
staatliche Monopolvorschriften, die die Zulässigkeit von Online-Sportwetten und
Online-Gaming in Frage stellen, im Widerspruch zu einer für die Anbieter günstigen
ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Der Europäische
Gerichtshof hat mit Urteil vom 8. September 2010 grundsätzlich die Zulässigkeit einer
Diskriminierung privater Anbieter von Online-Sportwetten und Online-Gaming gegen-
über staatlichen Monopolanbietern verneint, die bestehenden gesetzlichen Regelun-
gen für eine unbestimmte Übergangszeit aber zugelassen.

Trotzdem versuchen einzelne EU-Mitgliedsstaaten weiterhin mit regulatorischen
Maßnahmen, unterstützt von technischen Providersperren, das Anbieten von Online-
Sportwetten und Online-Gaming zu unterbinden. Soweit solche Maßnahmen erfolg-
reich sind, beeinträchtigt dies die wirtschaftliche Lage der bet-at-home.com Enter-
tainment GmbH, Linz, Österreich, nachhaltig. Solche Maßnahmen können potentiell,
soweit wichtige Märkte in erheblichem Umfang betroffen sind, die Ertragslage der
bet-at-home.com Entertainment GmbH, Linz, Österreich, sowie der Gesellschaft
wesentlich beeinträchtigen. Grundsätzlich geht die Gesellschaft von der Zulässigkeit
vom Anbieten von Online-Sportwetten und Online-Gaming auf der Basis geltenden
EU-Rechts aus. Allen möglichen regulatorischen Einschränkungen wird auch auf
dem Rechtsweg entgegengetreten.
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Die operativen Tochtergesellschaften der bet-at-home.com Entertainment GmbH
betreiben derzeit ihr Geschäft grundsätzlich auf der Basis von in Malta erlangten
Lizenzen, und es wird davon ausgegangen, dass diese dem Grunde nach wegen der
europäischen Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit in sämtlichen EU-Staaten
gelten, soweit nicht in einigen EU-Staaten bereits nationale Lizenzen erlangt werden
konnten. Soweit dies rechtlich möglich ist, wird die Erlangung nationaler Lizenzen
angestrebt, um die Risiken hinsichtlich der Zulässigkeit des Anbietens von Online-
Sportwetten und Online-Gaming zu verringern. Die aktuelle regulatorische Entwick-
lung in den Kernmärkten Deutschland und Österreich lässt erkennen, dass sich der
Trend zu nationalen Lizenzsystemen fortsetzt. So hat das österreichische Bundesmi-
nisterium für Finanzen mit dem 1. Januar 2022 eine neue unabhängige Glücksspiel-
behörde geschaffen, die zukünftig für die Konzessionsvergabe zuständig sein soll.
Die angekündigte Reform folgt der Entwicklung in zahlreichen Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union und wird zukünftig das staatliche Glücksspielmonopol durch
eine zeitgemäße Regulierung in Form eines Lizenzsystems ersetzen. Das Ergebnis
dieser rechtlichen Einstufung regulatorischer Risiken ist in hohem Maße von der
rechtlichen Einschätzung und Beurteilung europäischer und nationaler, österreichi-
scher Rechtsprechung der gesetzlichen Vertreter abhängig und daher mit einer
erheblichen Unsicherheit behaftet. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der
zugrunde liegenden Komplexität der rechtlichen Bewertung war dieser Sachverhalt
im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung.

Eine detaillierte Darstellung des Sachverhalts der regulatorischen Situation im
Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming sowie der aktuellen Entwicklung ist
insbesondere im Zusammengefassten Lagebericht (Abschnitt C.1.1) enthalten.

b) Wir verfolgen die rechtliche Entwicklung sowie die Rechtsprechung auf diesem
Gebiet kontinuierlich. Im Rahmen der Abschlussprüfung haben wir hierzu, in Ergän-
zung zu Befragungen, schriftliche Beurteilungen der auf dieses Rechtsgebiet spezi-
alisierten Berater eingeholt. Neben eigenen Recherchen und Beurteilungen haben
wir ausführliche Besprechungen mit den gesetzlichen Vertretern und dem als Anwalt
auf diese Fragen spezialisierten Vorsitzenden des Aufsichtsrats der bet-at-
home.com AG geführt, um deren Einschätzung der rechtlichen Entwicklung und
Risiken zu erheben.
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Wir haben uns davon überzeugt, dass sich die gesetzlichen Vertreter der bet-at-
home.com AG durch regelmäßige Konsultation von spezialisierten Beratern und ein
regelmäßiges internes Reporting zu diesen Fragen in die Lage versetzen, die regu-
latorischen Risiken jederzeit qualifiziert einschätzen zu können, um gegebenenfalls
erforderliche Maßnahmen zeitnah ergreifen zu können.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen
Informationen umfassen

- die Versicherung der gesetzlichen Vertreter zum Jahresabschluss und zum Zusam-
mengefassten Lagebericht nach § 264 Abs. 2 Satz 3 bzw. § 289 Abs. 1 Satz 5 HGB
sowie

- die Erklärung zur Unternehmensführung nach §§ 289f, 315d HGB sowie der Corpo-
rate Governance Bericht nach Nr. 3.10 des Deutsche Corporate Governance Kodex,
auf die in Abschnitt G. des Zusammengefassten Lageberichts verwiesen wird.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Zusammengefassten Lagebericht
erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir
weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu
ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Infor-
mationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Zusammengefassten Lage-
bericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss
und den Zusammengefassten Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter der bet-at-home.com AG sind verantwortlich für die Aufstellung
des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der
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Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen.
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Zusammen-
gefassten Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht,
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet
haben, um die Aufstellung eines Zusammengefassten Lageberichts in Übereinstimmung mit
den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um aus-
reichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Zusammengefassten Lagebericht
erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Zusammengefassten
Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Zusammengefassten Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen
Darstellungen ist, und ob der Zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes
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Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen,
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Zusammengefassten Lagebericht
beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass
sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Zusam-
mengefassten Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbe-
absichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Zusammengefass-
ten Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können;

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-
vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Zusammengefassten
Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen
zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben;
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- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben;

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im
Zusammengefassten Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann;

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde-
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt;

- beurteilen wir den Einklang des Zusammengefassten Lageberichts mit dem Jahres-
abschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der
Lage der Gesellschaft;

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Zusammengefassten Lagebericht durch. Auf Basis
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde geleg-
ten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungs-
urteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annah-
men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung
feststellen.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass
wir die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen
alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen
werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen
Schutzmaßnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses
für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders
wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungs-
vermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche
Angabe des Sachverhalts aus.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wieder-
gaben des Jahresabschlusses und des Zusammengefassten Lageberichts nach § 317
Abs. 3a HGB

Prüfungsurteil

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchge-
führt, ob die in der beigefügten Datei betathomeJA21.zip (SHA256-Hashwert:
40ebe571a2d44fa220dd45eff9a0901e27949e9654e855e3c238252b397f0211) enthaltenen
und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des
Zusammengefassten Lageberichts (im Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ bezeichnet)
den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“)
in allen wesentlichen Belangen entsprechen. In Einklang mit den deutschen gesetzlichen
Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf die Überführung der Informationen des Jah-
resabschlusses und des Zusammengefassten Lageberichts in das ESEF-Format und daher
weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in der oben genannten
Datei enthaltenen Informationen.
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Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten beigefügten Datei enthal-
tenen und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und
des Zusammengefassten Lageberichts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des
§ 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie
unsere im voranstehenden „Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Zusammengefassten Lageberichts“ enthaltenen Prüfungsurteile zum beigefügten Jahresab-
schluss und zum beigefügten Zusammengefassten Lagebericht für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil zu den
in diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben
genannten Datei enthaltenen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen Wie-
dergaben des Jahresabschlusses und des Zusammengefassten Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 Abs. 3a HGB unter Beachtung des Entwurfs des IDW Prüfungsstan-
dards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben von
Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB (IDW PS 410) durchgeführt.
Unsere Verantwortung danach ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die
Prüfung der ESEF-Unterlagen“ weitergehend beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis
hat die Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem des IDW Qualitätssicherungsstan-
dards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1)
angewendet.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ESEF-Unterlagen

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-
Unterlagen mit den elektronischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Zusam-
mengefassten Lageberichts nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die sie als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermögli-
chen, die frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - Verstößen gegen
die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat sind.
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Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind zudem verantwortlich für die Einreichung
der ESEF-Unterlagen zusammen mit dem Bestätigungsvermerk und dem beigefügten
geprüften Jahresabschluss und geprüften Zusammengefassten Lagebericht sowie weiteren
offenzulegenden Unterlagen beim Betreiber des Bundesanzeigers.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Erstellung der ESEF-Unterlagen
als Teil des Rechnungslegungsprozesses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterla-
gen frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - Verstößen gegen die
Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbe-
absichtigter - Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser
Prüfungsurteil zu dienen.

- gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevan-
ten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Kontrollen abzugeben.

- beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d. h. ob die die
ESEF-Unterlagen enthaltende Datei die Vorgaben der Delegierten Verord-
nung (EU) 2019/815 in der zum Abschlussstichtag geltenden Fassung an die techni-
sche Spezifikation für diese Datei erfüllt.

- beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des
geprüften Jahresabschlusses und des geprüften Zusammengefassten Lageberichts
ermöglichen.
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Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO

Wir wurden von der Hauptversammlung am 18. Mai 2021 als Abschlussprüfer gewählt. Wir
wurden am 9. November 2021 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit
dem Geschäftsjahr 2006 als Abschlussprüfer der bet-at-home.com AG, Düsseldorf, tätig.

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem
zusätzlichen Bericht an den Aufsichtsrat nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Ein-
klang stehen.

Sonstiger Sachverhalt - Verwendung des Bestätigungsvermerks

Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresabschluss
und dem geprüften Zusammengefassten Lagebericht sowie den geprüften ESEF-Unterlagen
zu lesen. Der in das ESEF-Format überführte Jahresabschluss und Zusammengefasste
Lagebericht - auch die im Bundesanzeiger bekanntzumachenden Fassungen - sind lediglich
elektronische Widergaben des geprüften Jahresabschlusses und des geprüften Zusammen-
gefassten Lageberichts und treten nicht an deren Stelle. Insbesondere ist der ESEF-Vermerk
und unser darin enthaltenes Prüfungsurteil nur in Verbindung mit den in elektronischer Form
bereitgestellten geprüften ESEF-Unterlagen verwendbar.
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Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Frederik Hegmanns.

Duisburg, den 25. Februar 2022

PKF Fasselt
Partnerschaft mbB

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Rechtsanwälte

          

A. Schienstock F. Hegmanns
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

(Der vorstehende Bestätigungsvermerk bezieht sich auf den Jahresabschluss zum
31. Dezember 2021 (Bilanzsumme EUR 13.564.656,15; Bilanzverlust EUR -965.132,10) und
den Zusammengefassten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der bet-at-home.com AG,
Düsseldorf.)



Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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Stand: 1. Oktober 2020

B e s o n d e r e    A u f t r a g s b e d i n g u n g e n
P K F Fasselt Partnerschaft mbB

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte

Präambel

Diese Besonderen Auftragsbedingungen der PKF Fasselt Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte (nachstehend als
PKF bezeichnet) modifizieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
publizierten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften vom 1. Januar 2017 (IDW AAB).

Aus berufsrechtlichen Gründen modifiziert PKF die in den IDW AAB enthaltenen
Haftungsregelungen für Leistungen, auf welche weder eine gesetzliche noch eine
einzelvertragliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet, indem zugunsten der
Auftraggeber der Haftungshöchstbetrag auf 10 Mio. EUR für Einzelschäden bzw. 12,5 Mio.
EUR für Serienschäden erhöht und der Haftungsmaßstab auf einfache Fahrlässigkeit
ausgeweitet wird.

Dazu wird Ziffer 9. „Haftung“ der IDW AAB aufgehoben und durch die nachfolgenden Regelungen
ersetzt:

Haftung von PKF

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen,
gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die
Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine
einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung von PKF für
Schadenersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem durch einfache Fahrlässigkeit verursachten einzelnen
Schadensfall gem. § 52 Abs. 1 Nr. 2 BRAO auf 10 Mio. EUR beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen PKF
auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit PKF bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche
aus einer durch einfache Fahrlässigkeit verursachten Pflichtverletzung durch PKF her, gilt der in
Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall
umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem
oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann PKF nur bis zur Höhe von
12,5 Mio. EUR in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der
Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadenersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der
schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese
Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche, die auf vorsätzliches
Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG
begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.
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